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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 

Die folgenden Maßnahmen treten deutschlandweit ab dem 
2. November 2020 in Kraft. Sie gelten bis Ende November. 

Gründe Ziele
• Exponentielle Ausbreitung des Coronavirus.

• Kontakte können nicht mehr vollständig nach-

   vollzogen werden.

• Weitere Erhöhung des Infektionsgeschehen 

   führt zur Überforderung des

   Gesundheitssystems.

• Persönliche Kontakte um 75% reduzieren.

• Infektionsgeschehen eindämmen.

• Zahl der Neuinfektionen auf <50/100.000 

   Einwohner senken.

• Weihnachten soll mit Familie und Freunden

   gefeiert werden können.

!

Bundesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Kontakte
• Kontakte auf ein 
   Minimum reduzieren.
• Aufenthalt in der 
   Öffentlichkeit mit 
   maximal 2 Haushalten, 
   höchstens 10 Personen.
• Keine Feiern im privaten
   oder öffentlichen 
   Raum.

Arbeiten
• Home Office überall 
   dort, wo es umsetzbar 
   ist.
• An Infektionsgeschehen
   angepasste Hygiene-
   konzepte.

• Bleiben geöffnet.
• Weitere Schutzmaß-
   nahmen durch die 
   Bundesländer.

Schulen &
Kindergärten

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygiene-
   auflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde
   auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen 
   vermeiden.

Dienstleistung
• Kosmetikstudios,
   Massagepraxen, 
   Tattoo-Studios o.ä.
   werden geschlossen.
• Medizinische Behand-
   lungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie,
   medizinische Fuß-
   pflege) möglich.
• Friseursalons unter
   Hygieneauflagen
   weiterhin geöffnet. 

Freizeit

• Veranstaltungen, die der
   Unterhaltung dienen, 
   sind nicht gestattet.
• Kultur-, Sport- und
   Freizeiteinrichtungen
   werden geschlossen.
   Zum Beispiel:

» Theater, Opern, Konzerthäuser,
   Museen 
» Messen, Kinos, Freizeitparks 
» Anbieter von Freizeitaktivitäten 
   drinnen und draußen 
» Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
   nahmestellen
» Prostitutionsstätten, Bordelle 
» Freizeit- und Amateursportstätten, 
   Schwimm- und Spaßbäder, 
   Thermen, Saunen
» Fitnessstudios

Reisen
• Verzicht auf private 
   Reisen sowie Besuch 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen
   touristischen Ausflüge.
• Übernachtungs-
   angebote nicht für 
   touristische Zwecke 
   gestattet.

Gastronomie
• Restaurants, Bars, 
   Clubs, Kneipen etc. 
   werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen 
   zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter
   Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene
   Unternehmen und 
   Betriebe wird vom 
   Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für
   Unternehmen mit 

Die folgenden Maßnahmen treten deutschlandweit ab dem 
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Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene
   Unternehmen und 
   Betriebe wird vom 
   Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für
   Unternehmen mit 
   weniger als 10
   Beschäftigte.

Risikogruppen
• Schutzvorkehrungen
   in Krankenhäuser,
   Pflegeheime, 
   Senioren- und
   Behinderten-
   einrichtungen.
• Keine Isolation der
   Betroffenen.
• Übernahme der Kosten
   von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnell-
   tests für Patienten
   und Besucher.

Der Landesregierung ist bewusst, dass 
diese Beschränkungen eine große 
Belastung darstellen. Deshalb danken 
wir der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung, die sich solidarisch und 
im Sinne der Gemeinschaft verhält 
und handelt.

www.wellenbrecher-bw.de
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• Nothilfe für betroffene
   Unternehmen und 
   Betriebe wird vom 
   Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für
   Unternehmen mit 
   weniger als 10
   Beschäftigte.

Die folgenden Maßnahmen treten deutschlandweit ab dem 
2. November 2020 in Kraft. Sie gelten bis Ende November. 

Gründe Ziele
• Exponentielle Ausbreitung des Coronavirus.

• Kontakte können nicht mehr vollständig nach-

   vollzogen werden.

• Weitere Erhöhung des Infektionsgeschehen 

   führt zur Überforderung des

   Gesundheitssystems.

• Persönliche Kontakte um 75% reduzieren.

• Infektionsgeschehen eindämmen.

• Zahl der Neuinfektionen auf <50/100.000 

   Einwohner senken.

• Weihnachten soll mit Familie und Freunden

   gefeiert werden können.
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Bundesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Kontakte
• Kontakte auf ein 
   Minimum reduzieren.
• Aufenthalt in der 
   Öffentlichkeit mit 
   maximal 2 Haushalten, 
   höchstens 10 Personen.
• Keine Feiern im privaten
   oder öffentlichen 
   Raum.

Arbeiten
• Home Office überall 
   dort, wo es umsetzbar 
   ist.
• An Infektionsgeschehen
   angepasste Hygiene-
   konzepte.

• Bleiben geöffnet.
• Weitere Schutzmaß-
   nahmen durch die 
   Bundesländer.

Schulen &
Kindergärten

Einzelhandel
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   werden geschlossen.
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» Anbieter von Freizeitaktivitäten 
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» Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
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» Freizeit- und Amateursportstätten, 
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   Thermen, Saunen
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• Profisport ohne 
   Zuschauer.

» Theater, Opern, Konzerthäuser,
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Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene
   Unternehmen und 
   Betriebe wird vom 
   Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für
   Unternehmen mit 
   weniger als 10
   Beschäftigte.

Risikogruppen
• Schutzvorkehrungen
   in Krankenhäuser,
   Pflegeheime, 
   Senioren- und
   Behinderten-
   einrichtungen.
• Keine Isolation der
   Betroffenen.
• Übernahme der Kosten
   von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnell-
   tests für Patienten
   und Besucher.

Der Landesregierung ist bewusst, dass 
diese Beschränkungen eine große 
Belastung darstellen. Deshalb danken 
wir der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung, die sich solidarisch und 
im Sinne der Gemeinschaft verhält 
und handelt.

www.wellenbrecher-bw.de
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   gestattet.

Gastronomie
• Restaurants, Bars, 
   Clubs, Kneipen etc. 
   werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen 
   zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter
   Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Hilfsmaßnahmen

Die folgenden Maßnahmen treten deutschlandweit ab dem 
2. November 2020 in Kraft. Sie gelten bis Ende November. 

Gründe Ziele
• Exponentielle Ausbreitung des Coronavirus.

• Kontakte können nicht mehr vollständig nach-

   vollzogen werden.

• Weitere Erhöhung des Infektionsgeschehen 

   führt zur Überforderung des

   Gesundheitssystems.

• Persönliche Kontakte um 75% reduzieren.

• Infektionsgeschehen eindämmen.

• Zahl der Neuinfektionen auf <50/100.000 

   Einwohner senken.

• Weihnachten soll mit Familie und Freunden

   gefeiert werden können.

!

Bundesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Kontakte
• Kontakte auf ein 
   Minimum reduzieren.
• Aufenthalt in der 
   Öffentlichkeit mit 
   maximal 2 Haushalten, 
   höchstens 10 Personen.
• Keine Feiern im privaten
   oder öffentlichen 
   Raum.

Arbeiten
• Home Office überall 
   dort, wo es umsetzbar 
   ist.
• An Infektionsgeschehen
   angepasste Hygiene-
   konzepte.

• Bleiben geöffnet.
• Weitere Schutzmaß-
   nahmen durch die 
   Bundesländer.

Schulen &
Kindergärten

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygiene-
   auflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde
   auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen 
   vermeiden.

Dienstleistung
• Kosmetikstudios,
   Massagepraxen, 
   Tattoo-Studios o.ä.
   werden geschlossen.
• Medizinische Behand-
   lungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie,
   medizinische Fuß-
   pflege) möglich.
• Friseursalons unter
   Hygieneauflagen
   weiterhin geöffnet. 

Freizeit

• Veranstaltungen, die der
   Unterhaltung dienen, 
   sind nicht gestattet.
• Kultur-, Sport- und
   Freizeiteinrichtungen
   werden geschlossen.
   Zum Beispiel:

• Sport mit maximal zwei

» Theater, Opern, Konzerthäuser,
   Museen 
» Messen, Kinos, Freizeitparks 
» Anbieter von Freizeitaktivitäten 
   drinnen und draußen 
» Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
   nahmestellen
» Prostitutionsstätten, Bordelle 
» Freizeit- und Amateursportstätten, 
   Schwimm- und Spaßbäder, 
   Thermen, Saunen
» Fitnessstudios

Reisen
• Verzicht auf private 
   Reisen sowie Besuch 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen
   touristischen Ausflüge.
• Übernachtungs-
   angebote nicht für 
   touristische Zwecke 
   gestattet.

Gastronomie
• Restaurants, Bars, 
   Clubs, Kneipen etc. 
   werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen 
   zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter
   Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene
   Unternehmen und 
   Betriebe wird vom 
   Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für
   Unternehmen mit 
   weniger als 10

AH L
Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

A AH LLL
Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 
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Alltagsmaske Corona-App
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 
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Hygiene
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

A AH L
Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 

A AH LL
Hygiene

praktizieren
Alltagsmaske

tragen
Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-

• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-

• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden. Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 

• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 

 sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

A AH LL
Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
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Auf einen Blick
Notfallnummern:

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
medizinische Notfälle 112
Giftnotruf 0761 / 19240
Stromstörung/EnBW 0800 / 3629477
EC-Kartensperrung 116 116
Störung Trinkwasserversorgung
/Zweckverband 07528 / 920960

Bereitschaftsdienste

EINE FÜR ALLE !
Ab sofort erreichen Sie Ihren

Ärztlichen Notdienst
an Wochentagen ab 18:00 Uhr 

an Wochenenden und Feiertagen
unter der kostenlosen einheitlichen Rufnummer:

116 117
Ihre Ärzte des Notfalldienstbezirkes „Vorallgäu“

Augenärztlicher Notfalldienst
zu erfragen unter Tel. 0180 – 1929346

Zahnärztlicher Notfalldienst
zu erfragen unter Tel. 01805 – 911630 

Kinderärztlicher Notfalldienst
zu erfragen unter Tel. 0180 – 1929288

Apotheken-Notdienst
Den aktuellen Bereitschaftsdienst der Apotheken finden Sie 
im Internet unter www.aponet.de oder Tel. 0800 00 22 833

Tierärztlicher Notfalldienst 
Samstag, 07.11. und Sonntag, 08.11.2020  
AniCura Kleintierspezialisten Ravensburg, Tel. 0751 7912570 
Telefonische Anmeldung erforderlich!

Sozialstation St. Martin 
Rund um die Uhr erreichbar: Tel. (07529) 855
E-Mail: info@sozialstation-schlier.de
www.sozialstation-schlier.de

Wichtige Nummern

Malteser Hilfsdienst 
Tel. 0751-366130 
Fahrdienste für Kranke, Alte und Behinderte 
Tel.: 07529/912662

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Ravensburg e.V. 
Hausnotruf und Menüservice „Essen auf Rädern“ 
Tel.: 0751 – 560 61 0 

Fahrdienste für Kranke, Alte und Behinderte 
Malteser Hilfsdienst Tel. 0751-366130

Activpflege 
Der Pflegedienst an Ihrer Seite rund um die Uhr
Tel.: 07529/912662 

Pflegedienst Medias 
(rund um die Uhr) Tel. 07520/5353 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
Beratung und Information zu Ansprüchen bei Teilhabeeinschrän-
kung durch chronische Erkrankung und Behinderung.
Schubertstr.1, 88214 Ravensburg, Tel. 0751 99923970

Hospizdienst Vorallgäu 
Ziel des Hospizdienstes ist die Unterstützung und Begleitung von 
schwerkranken und sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen. 
Wir besuchen Sie gerne, helfen spontan und überkonfessionell. 
Gesamtleitung: Klara Öngel, Hoher-Ifen-Weg 1, 
88289 Waldburg, Telefon: 07529 – 3642 
Ansprechpartnerin für Grünkraut und Bodnegg:  
Brigitte Huber, Tel. 07520 - 923086 

Nachbarschaftshilfe 
Franziska Huber, Telefon 9566316 
Klara Mikolitsch, Telefon 2340  

Caritas Bodensee-Oberschwaben 
Beratung in allen Fragen der Pflegebedürftigkeit und ambulan-
ter Versorgung; Tel. 0751/3625670 

Pflegestützpunkt Landkreis Ravensburg 
Beratungsstelle für Pflegebedürftige und Angehörige 
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg 
Telefon 0751 / 85-3318 oder -3319

Abfall-Info

Abfallwirtschaft - Terminkalender 
Nächste Wertstoffannahme mit RaWEG, 
Altpapier, Altglas, Fernsehgeräten, 
Monitoren, Haushaltsgroß- und Kühlgeräte 
Samstag, 07. November 2020, von 8.00 - 12.00 Uhr  auf dem 
Parkplatz vor der Sporthalle. 
Die Wertstoffannahme wird von dem SChützenclub durchgeführt. 

Weitere Wertstoffannahmen: 
Samstag, 21. November 2020, die Annahme wird von dem 
DLRG durchgeführt. 

Grüngutannahme:  
ACHTUNG! Findet nur noch in Kerlenmoos statt 
Samstag, 14.11.2020  von 14:00 - 16:00 Uhr in Kerlenmoos 
Mittwoch, 18.11.2020  von 16:00 - 18:00 Uhr in Kerlenmoos 
ACHTUNG! Letzter Termin für dieses Jahr! 

Leerung der Papiertonne: 
Die Papiertonne wird im 4-Wochenrhythmus geleert, in der Regel 
montags und dienstags. 
Nächste Leerungen erfolgen am: 
Montag, den 16.11. und Dienstag, 17.11.2020. 
Die Tonne bitte ab 6.00 Uhr bereitstellen. Vielen Dank!
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 Fax: 07520 / 9208-40
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Az.: 047.13

CORONA – UPDATE
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Amtliche
Bekanntmachungen

Beschränkung des Besucherverkehrs  
im Rathaus 

Der Besucherverkehr der Gemeindeverwaltung Bod-
negg wird als Vorsichtsmaßnahme auf ein zwingend 
erforderliches Maß reduziert. In Absprache mit dem 
Landkreis und allen Städten und Gemeinden des Land-
kreises sind seit 02.11.2020 die Türen des Rathauses 
geschlossen. Die Anliegen sind dann telefonisch oder 
per E-Mail - entweder direkt an die entsprechende 
Stelle oder an info@bodnegg.de - an die Gemeindever-
waltung zu richten. Besuche in der Gemeindeverwal-
tung sind ab sofort nur nach vorheriger individueller 
Terminvereinbarung und nur in dringenden Fällen 
möglich. 

Bürgersprechstunde mit  
Bürgermeister Christof Frick - fällt aus! 
Aufgrund der derzeitigen Situation, fällt die Bürgersprech-
stunde am Dienstag, 10.11.2020 leider aus! 
Für Ihre Anliegen oder Anregungen erreichen Sie mich telefo-
nisch unter 07520-920813 oder per Mail unter frick@bodnegg.de. 
Bleiben Sie gesund! 

Christof Frick 
Bürgermeister 

Schließung Sportstätten für November 
Seit 02.11.2020 gilt die neue Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg. Seit Inkrafttreten dieser Corona-Verord-
nung in der ab 02.11.2020 gütligen Fassung ist die Ausübung 
sportlicher Aktivitäten, an denen zeitgleich mehr als zwei 
Personen beteiligt sind, die nicht zu einem Haushalt gehö-
ren, in allen hierfür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen – 
unabhängig ob öffentlich oder privat – im November untersagt. 
Die öffentlichen Sportstätten und Sportanlagen der Gemeinde 
Bodnegg müssen also vorerst für den Monat November für 
die Nutzung durch die Öffentlichkeit und Vereine geschlos-
sen werden. 
Ausnahmen von der Nutzungsuntersagung sind ausschließ-
lich für die Benutzung von Sportanlagen für gleichzeitig bis zu 
zwei individualsportlich aktiven Personen gegeben. 

Die Gemeinde Bodnegg sucht für das Bildungszentrum Bod-
negg zuverlässige und engagierte 

Reinigungskräfte (m/w/d) 

-  Reinigung in den Bereichen Bücherei, Schulverwaltung sowie 
den Freizeiträume im Bildungszentrum Bodnegg 

-  Wöchentliche Arbeitszeit von ca. 8 Stunden in Schulwochen 
(in den Ferien abweichend) 

- Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Bodnegg, 
Dorfstraße 18, 88285 Bodnegg oder per Mail an info@bod-
negg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wiedmann, Tel. 
07520 920819 gerne zur Verfügung. 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei 
gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 
Am Freitag, den 13. November 2020 findet um 15.00 Uhr 
im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses, Kaplanei-
weg 2, eine öffentliche Gemeinderatsitzung statt. Hierzu sind 
alle Interessierten herzlich eingeladen. Bitte beachten Sie die 
nachfolgenden Hinweise. 

Die öffentlichen Sitzungsunterlagen werden im Sitzungssaal 
ausgelegt und können im Vorfeld der Sitzung auf der Home-
page der Gemeinde unter www.bodnegg.de,  Menüpunkt 
„Rathaus“, Unterpunkt „Gemeinderat“, „Unterlagen/Termine“ 
eingesehen werden. 

Tagesordnung: 
 1.  Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sit-

zung 
 2.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse 
 3. Bürgerfragestunde 
 4.  Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen 

im Bereich Sport, Jugend und Kultur 
 - Beschluss über Antragstellung 
 5. Bildungszentrum Bodnegg 
 - Erweiterung der Schulsozialarbeit 
 6.  Sanierung und Erweiterung Netzwerkinfrastruktur Bil-

dungszentrum Bodnegg 
 - Vergabe Aktive Netzwerkkomponenten 
 7. European Energie Award (EEA) 
 -  Vorstellung des aktuellen Sachstands mit Ausblick auf 

das energiepolitische Arbeitsprogramm 
 8. Arbeitsgruppe „Erinnerungskultur in Bodnegg“ 
 - Zwischenbericht 
 9.  Vorübergehende Tagespflege der Stiftung Bruderhaus 

Ravensburg im kath. Gemeindehaus Grünkraut 
 -  Vereinbarung im Rahmen der interkommunalen Zusam-

menarbeit 
10. Baugesuche 
 1.  Umbau des bestehenden Wirtschaftsgebäudes zum 

Wohnhaus, Flst. Nr. 155, Neuhaus 
 2.  Errichtung eines Carports, Flst. Nr. 428/38, Lerchen-

weg 
 3.  Errichtung eines Schwimmbeckens, Flst. Nr. 648/2 

Lindenloch 
11.  Abrechnung der Sanierungsmaßnahme „Ortskern“ – Lan-

dessanierungsprogramm 
12. Verschiedenes und Bekanntgaben 
13. Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 

Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt. 

Christof Frick 
Bürgermeister 

Hinweise zur Gemeinderatsitzung während der Coro-
na-Pandemie 
Die Gemeinderatsitzung wird aufgrund der Abstandsregelun-
gen im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses abgehal-
ten. Zuhörer sind wie immer zur Gemeinderatssitzung herzlich 
willkommen. 

Allerdings gelten für die Gemeinderatsitzung folgende Regeln 
für den Sitzungsverlauf: 
• Unter den anwesenden Gemeinderäten, dem Verwaltungs-

personal sowie den Zuhörern werden Sitzmöglichkeiten 
mit einem Abstand von 1,5 Metern untereinander einge-
richtet. 

• Wegen der Corona-Pandemie stehen nur eingeschränkte 
Besucherplätze zur Verfügung. 

• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen den Bürger-
saal nicht betreten. 

• Zuhörer haben sich in eine Anwesenheitsliste mit Kontakt-
daten einzutragen. 

Die Anwesenheitsliste für die Zuhörer ist für die mögliche 
Ermittlung von Kontaktpersonen im Nachhinein bei einem infi-
zierten Fall notwendig. 
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Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten: 

TOP 1: 
Dem Gemeinderat werden die einzelnen Tagesordnungs-
punkte der letzten öffentlichen Sitzung noch einmal zur Kennt-
nis gebracht und das Protokoll unterschrieben. 

TOP 2:  
Sollte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung Beschlüsse 
gefasst haben, die öffentlich bekannt gegeben werden kön-
nen, dann werden diese bekannt gemacht. 

TOP 3: 
Unter diesem Tagesordnungspunkt haben Einwohner und die 
ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen 
die Möglichkeit, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stel-
len oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Zu den 
gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der 
Bürgermeister Stellung. 

Gerne können Anliegen, Anfragen und Wünsche - die nicht 
von zentraler Bedeutung sind – der Gemeindeverwaltung auch 
außerhalb der Gemeinderatsitzung mitgeteilt werden. Die Kon-
taktdaten der einzelnen Mitarbeiter und des Bürgermeisters 
können der gemeindlichen Homepage entnommen werden, 
bzw. sind regelmäßig im Gemeindeblatt abgedruckt. 

Nachfolgend noch einmal der genaue Wortlaut aus der 
Geschäftsordnung des Gemeinderats: 

§ 27 Fragestunde 
(1)  Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und 

Personenvereinigungen nach § 10 Abs. 3 und 4 GemO 
können bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fra-
gen zu Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregun-
gen und Vorschläge unterbreiten (Fragestunde). 

(2) Grundsätze für die Fragestunde: 
 a)  Die Fragestunde findet in der Regel am Beginn der 

öffentlichen Sitzung statt. Ihre Dauer soll 30 Minuten 
nicht überschreiten. 

 b)  Jeder Frageberechtigte im Sinne des Absatzes 1 soll in 
einer Fragestunde zu nicht mehr als drei Angelegenhei-
ten Stellung nehmen und Fragen stellen. Fragen, Anre-
gungen und Vorschläge müssen kurz gefasst sein und 
sollen die Dauer von drei Minuten nicht überschreiten. 

 c)  Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlä-
gen nimmt der Vorsitzende Stellung. 

  Kann zu einer Frage nicht sofort Stellung genommen wer-
den, so wird die Stellungnahme in der folgenden Fra-
gestunde abgegeben. Ist dies nicht möglich, teilt der 
Vorsitzende dem Fragenden den Zeitpunkt der Stellung-
nahme rechtzeitig mit. Widerspricht der Fragende nicht, 
kann die Antwort auch schriftlich gegeben werden. Der 
Vorsitzende kann unter den Voraussetzungen des § 35 
Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen, 
insbesondere in Personal-, Grundstücks-, Sozialhilfe- 
und Abgabensachen sowie in Angelegenheiten aus dem 
Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung. 

TOP 4: 
Die Bundesregierung hat mit dem Konjunkturpaket 2020 erneut 
Mittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen bereitge-
stellt. Bereits in 2018 hat sich die Gemeinde Bodnegg mit der 
Sanierung der Halle(n) für dieses Programm beworben. Der 
Gemeinderat hat zu entscheiden, ob die Gemeinde wieder 
eine Bewerbung abgeben soll. 

TOP 5: 
Die Schulsozialarbeit bildet die Brücke zwischen Elternhaus 
und Schule. Aufgrund der Veränderung in der Demografie, bei 
Familienstrukturen und der sozioökonomischen Lage ist der 
derzeitige Stellenumfang nicht mehr ausreichend. Der Gemein-
derat berät über die Erhöhung des Stellenumfangs der Schul-
sozialarbeit am Bildungszentrum. 

TOP 6: 
Im Rahmen des Digitalpaktes für Schulen bekommt die 
Gemeinde eine finanzielle Förderung des Landes zum Aus-
bau der digitalen Infrastruktur. Dieses Geld soll nun u.a. in die 
Sanierung und Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur im Bil-
dungszentrum investiert werden. In der Gemeinderatsitzung 
erfolgt die Vergabe der Aktiven Netzwerkkomponenten. 

TOP 7: 
Die Gemeinde Bodnegg nimmt seit 2014 am Qualitätsmanage-
ment-und Zertifizierungssystem European EnergyAward® (eea) 
teil. Der eea ist ein vom Umweltministerium Baden-Württem-
berg bezuschusstes Qualitätsmanagementsystem und Zerti-
fizierungsverfahren, mit dem die Klimaschutzaktivitäten der 
Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regel-
mäßig überprüft werden, um Potentiale des nachhaltigen Kli-
maschutzes identifizieren und nutzen zu können. Auf Basis 
eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs werden konkrete 
Projekte entwickelt und umgesetzt, so dass im Bereich Kli-
maschutz und Energie besser geplant und gehandelt werden 
kann. Am 21.12.2016 erhielt die Gemeinde die erste Zertifizie-
rung im Rahmen des eea. Dazu wurde durch die Bundesge-
schäftsstelle des eea für die Bundesrepublik Deutschland eine 
externe Zertifizierung der Gemeinde durchgeführt. 
In der kommenden Sitzung wird der Gemeinderat über den 
aktuellen Sachstand zum European EnergyAward® informiert 
und ein Ausblick auf das energiepolitische Arbeitsprogramm 
auf dem Weg zur Re-Auditierung gegeben. 

TOP 8: 
Der Gemeinderat hat sich Ende 2018/Anfang 2019 mit der The-
matik „Bürgermeister Anton Blaser in der NS-Zeit“ beschäftigt. 
Daraus resultierte zum einen, dass das Foto in der Bürger-
meister-Galerie des Rathauses gegen einen erläuternden Text 
ausgetauscht wurde. Zum anderen wurde die Arbeitsgruppe 
„Erinnerungskultur in Bodnegg“ ins Leben gerufen, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, hinsichtlich Opfer der NS-Zeit zu recherchieren 
und eine Gedenkstätte zu konzipieren. Das Gremium erhält in der 
Sitzung einen Zwischenbericht, vorgestellt von Jakob Bichler. 

TOP 9: 
Im Rahmen des Projektes „Quartier 2020 – Älter werden in 
Bodnegg“ wurde unter anderem die Erkenntnis gewonnen, 
dass in Bodnegg eine Tagespflege-Einrichtung fehlt. Im weite-
ren Verfahren haben sich die Gemeinden Bodnegg und Grün-
kraut gemeinsam mit der Entwicklung von Seniorenangeboten 
beschäftigt und einen Träger bzw. Betreiber für die Angebote 
gesucht. In einem ersten Schritt kann nun eine gemeinsame 
Tagespflege mit Standort in Grünkraut realisiert werden. Hierzu 
gilt es eine Vereinbarung mit der Gemeinde Grünkraut abzu-
schließen, über die in der Sitzung entschieden wird. 

TOP 10: 
Die Baugesuche werden im Rahmen der Sitzung erläutert. 

TOP 11: 
Der Bewilligungszeitraum für die städtebauliche Erneuerungs-
maßnahme ist im April diesen Jahres ausgelaufen. Damit ist die 
Maßnahme abgeschlossen und die Abrechnung wurde dem 
Regierungspräsidium vorgelegt. Die Abrechnung hat erge-
ben, dass das Land Baden-Württemberg die Sanierung des 
Ortskerns mit 2.980.000 € bezuschusst hat. Der Gemeinderat 
nimmt die Abrechnung zur Kenntnis. 
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Eingeschränktes Parkverbot  

Az.: 047.4

Eingeschränktes Parkverbot an der Bushaltestelle Dorfstraße 

Bushaltestellen des Linienverkehrs und für Schulbusse sind durch 
das Verkehrszeichen 224 (gelber Grund, grüne Umrandung und 
grünem „H“) gekennzeichnet. Dieses Verkehrszeichen weist zum 
einen den Haltebereich für Busse aus, zum anderen ist damit auch 
ein Parkverbot verbunden. 

Manche Bushaltestellen werden jedoch nur zu bestimmten Zeiten 
von Bussen als Haltestellen genutzt. So auch die Bushaltstelle in der 
Dorfstraße. Um das Parken dort außerhalb der Nutzung zu 
legitimieren, wurde ein Zusatzschild angebracht. Dieses weist den 
Bereich in der Dorfstraße werktags (außer samstags) in der Zeit von 
6.00 bis 17.00 Uhr als Bushaltestelle aus. Außerhalb dieser Zeit darf an der 
Bushaltestelle geparkt werden.  

Wir bitten darum, von Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr nicht im 
Bereich der Bushaltestelle zu parken, sondern umliegende Parkplätze, wie z.B. im 
oberen Schulhof oder die Parkplätze bei der Sporthalle zu nutzen. Das widerrechtliche 
Parken stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Verwarngeld belegt 
werden. Wir bitten um Beachtung! 

Vielen Dank.
Ihre Gemeindeverwaltung

 
an der Bushaltestelle Dorfstraße 
Bushaltestellen des Linienverkehrs und für Schul-
busse sind durch das Verkehrszeichen 224 (gel-
ber Grund, grüne Umrandung und grünem „H“) 
gekennzeichnet. Dieses Verkehrszeichen weist 
zum einen den Haltebereich für Busse aus, zum 
anderen ist damit auch ein Parkverbot verbunden. 
Manche Bushaltestellen werden jedoch nur zu 
bestimmten Zeiten von Bussen als Haltestellen 
genutzt. So auch die Bushaltstelle in der Dorfstraße. Um das 
Parken dort außerhalb der Nutzung zu legitimieren, wurde ein 
Zusatzschild angebracht. Dieses weist den Bereich in der Dorf-
straße werktags (außer samstags) in der Zeit von 
6.00 bis 17.00 Uhr als Bushaltestelle aus. Außerhalb dieser Zeit 
darf an der Bushaltestelle geparkt werden. 
Wir bitten darum, von Montag bis Freitag jeweils von 6.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr nicht im Bereich der Bushaltestelle zu parken, 
sondern umliegende Parkplätze, wie z.B. im oberen Schulhof oder 
die Parkplätze bei der Sporthalle zu nutzen. Das widerrechtliche 
Parken stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem 
Verwarngeld belegt werden. Wir bitten um Beachtung! 
Vielen Dank. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Im Rahmen des Soforthilfeprogramms „Vor Ort für alle“ haben 
wir von Seiten der Gemeinde für unsere Gemeindebücherei 
eine Förderung beantragt. Ebenfalls hat sich die Katholische 
Kirchengemeinde für die Nachbarschaftshilfe aus dem För-
derprogramm „Ehrenamt stärken, Versorgung sichern“ um 
eine Finanzspritze beworben. Erfreulicherweise ist Bodnegg 
bei beiden Programmen zum Zuge gekommen, weshalb wir 
auch gerne die Pressemitteilung von MdB Axel Müller veröf-
fentlichen: 

Finanzspritze  
für die Gemeindebücherei Bodnegg sowie  

die Organisierte Nachbarschaftshilfe  
aus Bodnegg 

Axel Müller MdB bestätigt eine Förderung  
von insgesamt 11.140 Euro 

„Mir gefällt der Begriff „Dritte Orte“, der speziell in den ländlichen 
Bibliotheken mehr Raum für Begegnung – vom Ausleih- zum 
Aufenthaltsort – bedeutet. Durch Veranstaltungen und Work-
shops sollen Bibliotheken und Büchereien aufgewertet und einen 
zusätzlichen Anreiz für den Besuch bieten. Das setzt die Bodneg-
ger Gemeindebücherei bereits um, doch leider müssen aufgrund 
der Corona-Pandemie die Veranstaltungsangebote derzeit pau-
sieren“, sagt Axel Müller, der direkt gewählte Bundestagsabge-
ordneter für Oberschwaben und das Allgäu. 
Bodnegg liegt in Müllers Wahlkreis, daher erfuhr er sofort von der 
Förderzusage: „Die Öffentliche Katholische Gemeindebücherei 
Bodnegg erhält 7.500 Euro aus dem „Soforthilfeprogramm für 
zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“, gibt Axel Mül-
ler (CDU) bekannt. 
Klara Mikolitsch, die Büchereileiterin der Gemeindebücherei Bod-
negg, freut sich riesig über das Geld aus dem Soforthilfepro-
gramm: „Gerade weil unsere Bücherei sehr gut angenommen wird 
– zu den Kunden zählen junge Familien mit Kindern, Schulklas-
sen, der Kindergarten, die Gemeinde und natürlich die gesamte 
Öffentlichkeit – hilft uns das Fördergeld dabei, unsere Attrakti-
vität noch mehr zu steigern. Unser Ziel ist es, als Landbücherei 
das Bestmögliche zu bieten.“ 
In den Altersklassen 13 bis 15 Jahre lasse das Lesen von Büchern 
erfahrungsgemäß nach, da die Jugendlichen dann eher am Smart-
phone lesen. Mit Seminaren zur Bedienung von e-Book- Readern, 
mit Robotic-Workshops, bei denen es um kleine Roboter geht, 
sowie anderen digitalen Angeboten möchte man die junge Ziel-
gruppe ansprechen und begeistern. Auch ein ähnliches Angebot 
wie den erfolgreichen Sommerleseclub „Heiss auf Lesen“ wird 
es geben. „Natürlich sollen sich auch die Erwachsenen bei uns 

wohlfühlen. Daher werden wir mit dem Zuschuss auch eine neue 
Sitzgruppe und Trennwände anschaffen sowie drei Barcodescan-
ner für die Ausleihe“, beschreibt Mikolitsch die geplante Verwen-
dung des Fördergelds und fügt hinzu: „Wir schauen, dass unsere 
Kundschaft so viel wie möglich von dem Budget profitiert.“ 
Die sehr beliebte Bodnegger Einrichtung führt insgesamt 9.000 
Medien (Bücher, DVDs, CDs, Zeitschriften und Spiele) im Sorti-
ment. Zusätzlich können weitere 15.000 Medien online über die 
Plattform Libell-e.de ausgeliehen werden. Weitere Informationen 
unter http://buecherei-bodnegg.de/. 
Die Bücherei wird als öffentliche Bücherei in gemeinsamer Trä-
gerschaft der Gemeinde Bodnegg und der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Ulrich und Magnus im Bildungszentrum Bodnegg 
betrieben. 
Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich und Magnus in Bod-
negg erhält aus einem weiteren Fördertopf Geld, berichtet Axel 
Müller: „Die Initiative „Hilfe zur Sicherung der Nahversorgung“ 
der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich und Magnus Bod-
negg – Organisierte Nachbarschaftshilfe aus Bodnegg“ hatte 
ebenfalls mit ihrem Förderantrag Erfolg und kann sich über 3.640 
Euro freuen.“ 
„Wir sind sehr dankbar für diese Finanzspritze und wollen das 
Geld zum einen für die Erhöhung unserer Mobilität und zum 
anderen für den verstärkten Schutz unseres ehrenamtlichen Hel-
ferteams während der Corona-Pandemie einsetzen“. Dies teilt 
Franziska Huber, Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe Bod-
negg, mit. 
Und sie fügt hinzu: „Das Geld hilft uns, die Diskrepanz von stei-
gender Nachfrage nach Unterstützung zu Kontakt- und Ein-
satzbeschränkungen zu verringern. So kann auch drohender 
Vereinsamung vorgebeugt werden.“ 
Das Fördergeld stammt aus dem Sonderprogramm „Ehrenamt 
stärken. Versorgung sichern“, das von Julia Klöckner, Bundes-
ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, aufgelegt wurde. 

Hintergrund der beiden Förderprogramme: 
“Vor Ort für Alle” lautet das Soforthilfeprogramm, mit dem der 
Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) zeitgemäße Bibliotheks-
konzepte in Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern in ganz 
Deutschland im Jahr 2020 fördert. Bibliotheken sollen als “Dritte 
Orte” gestärkt werden. 
Das Soforthilfeprogramm ist ein Projekt im Rahmen des Pro-
gramms “Kultur in ländlichen Räumen” der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Fördermittel in Höhe 
von insgesamt 1,5 Millionen Euro stammen aus dem Bundespro-
gramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft. 
Das Sonderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ 
unterstützt Initiativen, die in ländlichen Räumen in der nachbar-
schaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen diese Initiativen vor 
besonderen Herausforderungen. In der Förderbewilligung schreibt 
Bundesministerin Julia Klöckner: „Auch wenn zwischenzeitlich 
viele Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben wurden, müs-
sen doch immer noch eine Vielzahl von weiterhin bestehenden 
Auflagen und neue Rahmenbedingungen eingehalten werden. 
Das führt zu erheblichen Einschränkungen sowie zusätzlichen 
Aufwendungen und Kosten, die wir durch unsere Förderung abfe-
dern wollen.“ 
Berlin, 28.10.2020 
Axel Müller, MdB  
Platz der Republik 1 11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227- 79217 
axel.mueller@bundestag.de 
Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Ravensburg 
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Ausgabe von Essenmarken 
für ELTERN von Schülern
und für Gäste

Bildungszentrum Raum P10 (im Pavillon) 
neben Sekretariat: 
montags  11.00 bis 13.00 Uhr 
mittwochs 07.30 bis 09.45 Uhr 

Sie haben auch die Möglichkeit, die Essenmarken während der 
„Großen Essenmarkenausgabe für die Schüler“ zu beziehen. 
Diese findet immer am letzten Schul-Montag und Dienstag im 
Monat zurzeit vor der „Spieleausgabe“ unter dem Tagesheim 
im Bildungszentrum statt. 
Nächste Termine: 
Die nächsten Termine finden am 
Montag, den 23.11.2020  
und am Dienstag, den 24.11.2020 statt. 
Jutta Altherr, Verwaltung Bildungszentrum Bodnegg 

Bearbeitung von Schülermonatskarten 
Tel. 07520/920722, E-Mail: j.altherr@bz-bodnegg.de 

 Wochenmarkt  
jeweils freitags 

von 8.00 - 12.00 Uhr 
auf dem öffentlichen Parkplatz 

„Am Kromerbühl“

Angeboten werden: 
Käseprodukte von der 
Scheidegger KäseAlpe:   Klaus Ellendt, 

Waldburg 
Gemüse: Stiftung Liebenau 
Obst, Südfrüchte, Eier: Familie Schäfer, Ravensburg 
Fleisch- und Wurstwaren:  Metzgerei Fiegle, Vogt 
(8.30 Uhr - 10.30 Uhr!)   (vorübergehend  

vor dem Rathaus)

Maskenpflicht  
beim Wochenmarkt! 
Ab dem 02.11.2020 gilt bei der RaWeg Annahme und der Grün-
müllannahme eine Maskenpflicht. Bitte halten Sie sich an die 
Maskenpflicht und halten Sie Abstand! 

Gemeindeverwaltung Bodnegg 
Dorfstraße 18 
88285 Bodnegg 

Telefonzentrale: 9208-0 
Fax: 9208-40 
E-Mail: info@bodnegg.de 
Internet: www.bodnegg.de 

Telefonische Erreichbarkeit: 
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung. 

Amt/Sachgebiet Zu ständig: Durchwahl: 

Rathaus 
Bürgerbüro, Gewerbeamt, Fundamt, Abfallwirtschaft 
(nur zu den Öffnungszeiten) Silvia Madlener 9208-10 
  
Hallenbelegung, Schlüsselverwaltung, Rentenanträge,  
Soziales, Tourismus, Gemeindemobil Farina Igel 9208-11 
 Ramona Pfleghar 
  
Gemeinwesensarbeiterin und Bürgerkontaktbüro 
(Mo 8.30 – 10 Uhr & Do 15 – 18 Uhr oder nach Vereinbarung) Christa Gnann 9208-12 
 
Bürgermeister Christof Frick 9208-13 
  
Sekretariat Bürgermeister, Standesamt, Friedhofsverwaltung  
Redaktion Amtsblatt Lisa Deuringer 9208-16 
  
Haupt-, und Bauamt, Liegenschaften, Gemeinderat Wendelin Spitzfaden 9208-14 
  
Stv. Hauptamt, Ordnungsamt, Grundschul- und Ferienbetreuung Meike Wiedmann 9208-19 
  
Sekretariat Hauptamt, Versicherungen, Sondernutzungen Beatrice Schlenzig 9208-15 
  
Finanzverwaltung Markus Mohr 9208-17 
Gemeindekasse Andrea Pfeiffer 9208-18 
  
Gemeindekasse 
(Mo., Mi. und Do. während der Öffnungszeiten) Monika Voggel 9208-22 
  
Hundesteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer 
(Mo., Di., Mi. und Do., von 08:00 – 12:00 Uhr) Anna-Lena Schuler 9208-24 

Informationen
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Möchten Sie das Mitteilungsblatt Bodnegg abonnieren, 
kündigen oder haben Sie eine Reklamation, 

dann wenden Sie sich bitte direkt an den 
Druck + Verlag Wagner in Kornwestheim. 

Telefon 07154 / 8222-22 oder 
E-Mail: vertrieb@duv-wagner.de 

Öffentliche Gemeindemangelstube Bodnegg 
Die Mangelstube der Gemeinde ist für jedermann geöffnet 
und zwar jeweils jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 
8:30 - 10:30 Uhr! 
Der nächste stattfindende Termin: 
18.11.2020 
Bitte tragen Sie beim Besuch eine Mund-Nasenmaske 
oder ein Tuch. 
Die Mangelstube finden Sie im UG der Festhalle/Dorfstraße. 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Sabine Rist, Tel. 1344. 

Jetzt bewerben! 
Kleinprojekte bis 20.000 EUR netto werden mit 80% gefördert! 
Zweiter Projektaufruf für das Regionalbudget läuft bis 
20.12.2020. 
Die LEADER-Aktionsgruppe (LAG) Württembergisches Allgäu 
beteiligt sich erneut an dem sogenannten Förderprogramm 
„Regionalbudget“ im Jahr 2021. Hierfür können sich bis zum 
20. Dezember 2020  Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Ins-
titutionen, Kommunen und weitere mehr mit ihren Kleinprojekten 
zur Stärkung des ländlichen Raums bei der LEADER-Geschäfts-
stelle in Kißlegg bewerben (info@re-wa.eu, Tel: 07563/936-701 
oder - 702). Sie haben eine tolle Idee, sind sich aber unsicher, 
ob Ihre Projektidee förderfähig ist? Rufen Sie uns an, wir bera-
ten Sie gerne! 
Die eingereichten Projekte, welche die Fördervoraussetzungen 
erfüllen, werden voraussichtlich Anfang März 2021 einem Pro-
jektauswahlverfahren unterzogen. Die hierbei überzeugendsten 
Vorhaben erhalten eine Bewilligung für die Förderung durch das 
Regionalbudget. Nähere Informationen zum Projektauswahlver-
fahren, sowie zu den Bewertungskriterien und den Bewerbungs-
unterlagen, können auch unter www.wuerttembergisches-allgaeu.
eu eingesehen werden. 
Zu Ihrer Information: 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l‘Écono-
mie Rurale) ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur 
Stärkung und Entwicklung ländlicher Räume. Seit 2014 ist das 
Württembergische Allgäu LEADER-Region. Diese besteht aus 
den Gemeinden: Aichstetten, Aitrach, Amtzell, Argenbühl, Bod-
negg, Kißlegg, Vogt, Waldburg und Wolfegg sowie aus den Städ-
ten Bad Wurzach, Isny, Leutkirch und Wangen. 
Was ist das Regionalbudget? 
Das Regionalbudget ist ein Förderprogramm für Kleinprojekte 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschützes“ (GAK) des Bundes, welches kofinanziert 
wird durch das Land Baden- Württemberg und den Kommunen 
der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) Württembergisches Allgäu. 
Im Zuge des Regionalbudgets stehen dem Aktionsgebiets Würt-
tembergisches Allgäu, für die Förderung von Kleinprojekten zur 
Stärkung des ländlichen Raums, insgesamt 200.000 € Zuschuss-
mittel pro Jahr zur Verfügung. 

#bleibzuhause

Bürgerkontaktbüro

Christa Gnann 
Bürgerkontaktbüro Bodnegg 
Tel.: 07520-920 812 
E-Mail: gnann@bodnegg.de 
Sprechzeiten: 
Mo 08.30 Uhr - 10.00 Uhr 
Do 15.00 Uhr - 18.00 Uhr 

 
Absage  

Leider müssen wir den für den 17. November 2020 geplan-
ten Vortrag 

Zusammenleben in Vielfalt 
– Frauen aus verschiedenen Kulturen in Bodnegg – 

aufgrund der aktuellen Situation absagen. 
Wir hoffen darauf, dass die Veranstaltung möglichst bald unter 
sicheren Bedingungen stattfinden kann und freuen uns schon 
jetzt darauf, Sie dabei begrüßen zu können! 
Bleiben Sie bis dahin gesund und zuversichtlich! 

Einkaufsservice für Personen in Häuslicher  
Quarantäne und Personen der Risikogruppen 
• Wir nehmen wochentags von 8.00 Uhr – 10.00 Uhr Ihre Ein-

kaufsliste telefonisch unter der Rufnummer 920 80 oder 920 
823 oder per E-Mail: info@bodnegg.de, Betreff: Einkaufsliste, 
entgegen. 

• Wenn Sie dazu keine Möglichkeit haben, können Sie selbst 
eine Einkaufsliste schreiben mit Angabe des Namens, der 
Adresse und der Telefonnummer. Bitte geben Sie Menge und 
Artikel möglichst genau an. Werfen Sie die Liste in den Rat-
hausbriefkasten und wir liefern am nächsten Tag bzw. nach 
dem Wochenende. 

• Bestellungen sind nur in haushaltsüblicher Menge möglich. 
• Sie können immer nur für diesen Tag bestellen, Vorbestellun-

gen sind nicht möglich. 
• Wir rufen Sie nach dem Einkauf an und sagen Ihnen, wie viel 

Geld Sie bereit legen müssen. Wir berechnen pauschal 2 € 
pro Lieferung für Fahrtkosten. 

• Sie legen das Geld und einen Korb an die besprochene 
Stelle, der Einkauf wird mit Kassenzettel und Einkaufsliste in 
Ihren Korb gestellt. Bitte verzichten Sie auf persönliche Kon-
takte und wenn sie unvermeidlich sind, halten Sie bitte einen 
Abstand von 2 m ein. 

Bodnegger Lieferdienste 
Welche Lieferdienste und Abholmöglichkeiten gibt es im Moment 
in Bodnegg? 
• Die Bäckerei Schupp (Dorfstr. 8, Bodnegg) bietet einen Lie-

ferservice für Personen der Risikogruppen  an: am Vortag 
unter 2114 bestellen, dann wird das Gewünschte am Folge-
tag zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr ausgeliefert. 

• Die Käserei Bauhofer  (Kofeld 4, Bodnegg) hat einen Online – 
Shop eingerichtet und sendet den bestellten Käse zu: https://
www.genusskaese.de/ 

• Ärztliche Rezepte können Sie weiterhin in den Briefkasten am 
Rathaus (Dorfstr. 18, Bodnegg) einwerfen. Die Medikamente 
werden Ihnen dann gebracht. 

• Café und Weltladen Rupp  (Dorfstr. 10, Bodnegg): der Welt-
laden  hat nach Terminabsprache (Tel. 2179) geöffnet, das 
Café  bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

Wenn Sie Ihr Angebot ebenfalls veröffentlichen möchten, dann 
wenden Sie sich bitte an Frau Igel, igel@bodnegg.de , Tel. 920811 
oder Frau Gnann, gnann@bodnegg.de , Tel 920812 
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nebenan.de - gerade jetzt ideal! 
Liebe Bodneggerinnen, liebe Bodnegger,  
Sie haben bestimmt schon von der Nachbarschaftsplattform 
nebenan.de gehört: schenken, leihen, helfen – alles lokal und 
unter Nachbarn. Mal mit etwas Mehl aushelfen, vielleicht einen 
Laufpartner zu Joggen oder jemand, der mit dem Hund Gassi 
geht, finden, fragen, ob jemand was beim Einkaufen mitbringen 
kann und und und... 
Man kann auch Gruppen erstellen, um Leute mit gleichen Inter-
essen zusammenzubringen. Sind Sie schon dabei? Noch nicht? 
Haben Sie Lust mitzumachen? Dann melden Sie sich an: online 
unter nebenan.de die Postleitzahl 88285 für Bodnegg eingeben, 
„Registrieren“ anklicken und den Anweisungen folgen. Oder die 
App nebenan.de herunterladen und den Anweisungen folgen. 
Gerne können Sie zur Einrichtung der App auf Ihrem Smart-
phone oder bei Fragen und Problemen vorbeikommen, anru-
fen: Tel. 920 812, oder Sie schicken mir ein E-Mail: gnann@ 
bodnegg.de. Zur leichteren Registrierung sende ich Ihnen 
auf Anfrage einen Code. 
Auch Vereine oder Gewerbetreibende können sich anmelden und 
mit den Bodneggern in Austausch treten. Sie haben ein Sonderan-
gebot, suchen eine Aushilfe oder möchten auf Aktuelles aufmerk-
sam machen? Dann melden Sie sich ebenfalls an unter https:// 
organisation.nebenan.de 
Machen Sie mit! Ihre Nachbarn freuen sich auf Sie! 

Offener Mittagstisch

Das Tagesheim bleibt im November für die 
Öffentlichkeit zum Verzehr der Speisen vor Ort 
geschlossen. Es kann aber weiterhin Essen 
abgeholt werden.  
Wie geht das? 
-  Sie rufen  am Vortag vormittags  in der Küche an - Tel. 920 

723 oder per Mail: t.schupp@bz-bodnegg.de 
-  und bestellen für den nächsten Tag die Anzahl der Essen, 

die Sie brauchen. Bitte am Freitagvormittag für Montag 
bestellen. 

-  Sie holen das Essen zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr 
ab. Bringen Sie dazu Behälter in ausreichender Menge mit 
(Hauptspeise, Salat, Nachtisch ...entsprechend dem Spei-
seplan). 

-  Preis pro Portion: 6,70 €. Bitte bringen Sie das Geld mög-
lichst passend mit. 

-  Bitte beachten Sie beim Abholen die Abstandsregeln. 
Der Speiseplan wird im November nicht mehr veröffentlicht.

Mittagessen NUR NOCH PER ABHOLUNG im 
Tagesheim möglich!  

 

 
 
 

vom  14. – 18.09.2020 
 
 
 
Mo.  Putengeschnetzeltes in Currysoße (aW,g) 
  Butterreis 
  Tomaten-und Blattsalat 
   
  Berliner (aW,c,g) 
 
 
Di.  Brätknödelsuppe mit Backerbsen (aW,c,g,i) 
   
  Kaiserschmarren (aW,c,g) 
  mit Zimtzucker 
  Apfelmus 
 
 
Mi.  Seelachsfilet im Knusperkernmantel (aW,c,k) 
  Remouladensoße (c) Salzkartoffel 
  Rotkrautsalat, Blattsalat 
   
  Obstsalat 

vom 09. – 13.11.2020 

Mo. Spaghetti Carbonara  (2,3,aW,g) 
 Sahnesoße mit Schinken, Reibkäse 
 Bulgur Salat, Blattsalat 
 Himbeerpudding (g) 
Di. Saure Linsen  (aW) mit Saiten (2,3) 
 hausgemachte Spätzle (aW,c) 
 Endiviensalat und Rotkrautsalat 
 Naturjoghurt mit Honig und Leinsamen 
Mi. Brätknödelsuppe  mit Backerbsen (aW,c,g,i) 
 Reisauflauf  (c,g) 
 mit Kirschkompott 
Do. Putenschnitzel  mit Kräuterbutter 
 Pommes-Frites, Ketchup 
 Bohnenmix Salat, Apfel-Chinakohlsalat 
 Clementinen 

Fr. Fleischküchle  (Rind,aW,c) mit pikanter Soße (aW,g) 
 Kartoffelpüree (g) 
 Karotten-und Blattsalat 
 Schoko-Donut (aW,c,f) 

Guten Appetit 
Änderungen vorbehalten 
Th.Schupp 
Küchenmeister 

Deklaration Zusatzstoffe und Allergene: 
2-Konservierungsstoff, 3-Antioxidationsmittel 
aW-Weizen, c- Eier, g-Milch/Milcherzeugnisse (Laktose), f-Soja, i-Sellerie.

Abfallwirtschaft

Nicht geleerte Tonnen 
Ist Ihre Bio- und/oder Restabfalltonne nicht geleert worden, 
rufen Sie bitte unter der Hotline 0800 3530300 an. 
Ist Ihre Papiertonne nicht geleert worden, rufen Sie bitte bei 
der Firma Stark, Tel.: 08382-9679-0 an. 

Termin Problemstoffentsorgung November - 
Gemeinde Bodnegg 
Am Freitag, 13.11.2020 findet am Parkplatz des alten 
Bauhofs (Ravensburger Str. 21) von 13:00 - 14:30 Uhr die 
Annahme für Problemstoffentsorgungen statt. 

„FLOHMARKT“ -
ein Beitrag zur Müllvermeidung

Folgende Artikel werden kostenlos abgegeben: 

6 x große Lavendelpflanzen 
etliche winterfeste Pflanzen (z.B. Pfingstrosen) 
10 ältere Einfassungsplatten 39 x 39 
47 ältere Einfassungsplatten 58 x 39 
Alles zum selber entfernen! Tel. 2100  

Und so funktioniert unser FLOHMARKT: 
Falls Sie brauchbare Gegenstände auf unserem Flohmarkt 
loswerden möchten oder Gegenstände suchen, melden Sie 
sich unter Tel. 9208-16. 
Wir werden diese Artikel kostenlos in den nächsten drei Aus-
gaben des Mitteilungsblattes veröffentlichen. 

Gästeamt

Genießer-Gutschein der Region 
Waldburg 
Sie brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk 
oder ein kleines Dankeschön - der Genießer-Gut-
schein der Region Waldburg bietet für jeden das 
Richtige. 

In Gastronomie, bei Direktvermarktern und bei kulturellen Veranstal-
tungen können die Gutscheine in der Region Waldburg eingelöst 
werden. Einen Flyer mit den Anbietern erhalten Sie beim Gästeamt. 
Den Gutschein können Sie in jeder Höhe ausstellen lassen und 
er ist in allen sechs Gästeämtern der Region Waldburg erhältlich. 
Weitere Informationen: Gästeamt Bodnegg Tel. 07520/9208-11 
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Fundamt

Fundamt 
Folgende Artikel wurden gefunden: 
beim Flohmarkt am 17.10.2020 wurde in der Schillerstraße 
an einem Stand 
1 gold/silbernes Damen-Armband gefunden 
diverse Schlüssel 
Die Verlierer sollen sich auf dem Rathaus, Bürgerbüro Frau 
Madlener, Zimmer 10, melden. 

Jugend@Bodnegg

Eine Wanderung durch Hogwarts 
Rita Kimmkorn ist so ziemlich die schrecklichste Journalistin, 
die man sich vorstellen kann: Sie bedrängt ihre Interviewpart-
ner, sie spioniert illegal ihre Opfer aus, sie erfindet Geschich-
ten völlig frei und sie verstrickt wahre Ereignisse so schamlos 
mit Lügen, dass die Menschen darin zu Opfern werden. Was für 
Harry Potter eine Menge Ärger und Probleme bedeutet, ist auch 
in der echten Welt ein zunehmendes Problem. Am Beispiel des 
berühmten Zauberlehrlings wollen wir uns auf eine Entdeckungs-
reise begeben, um zu verstehen, warum Pressefreiheit für eine 
Demokratie so wichtig ist, wo die Grenzen von Journalisten lie-
gen und wie man falsche Informationen erkennen kann. Gemein-
sam werden wir anhand von Szenen der Harry-Potter-Filme die 
Themen Pressefreiheit und „Fake News“ erarbeiten. Die Filme 
muss man nicht gesehen haben, um am Workshop teilzunehmen. 
Natürlich wird dabei auch gezaubert werden – aber das ist eine 
kleine Überraschung. 
Ein magischer Online-Workshop für kleine Hexen und Zaube-
rer ab 10 Jahren. 
Wann: 4. Dezember, 16:00 - 17:00 Uhr 
Wo: online 
Kosten: keine 
Weitere Infos unter: https://www.jukinet.de/fortbildung/veran-
staltungen 

Öffentlicher
Personennahverkehr

Fahrplanänderungen der Firma Strauss GmbH & 
Co. KG ab 02.11.2020 
Regionalbuslinien: 
Ab dem 02.11.2020 greifen auf folgenden Linien Fahrplanände-
rungen: 
Linie 224: Tettnang – Langenargen u.z. 
Linie 225: Tettnang – Kressbronn u.z. 

Die Bedienung der Nachtbuslinie N3 entfällt bis auf weiteres. 

Stadtbus Tettnang: 
Auf unserer Homepage stehen alle Fahrpläne unter www.
strauss-reisen.de/linie zum Herunterladen für Sie bereit. 
Auskünfte unter 07542-53000 in der Zeit Montag bis Freitag von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

Klimaschutz

Photovoltaik und Umweltschutz 
Mit einer Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach leisten Sie einen akti-
ven und wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Denn wer Strom aus 
Sonnenenergie herstellt und nutzt, produziert selbst kein CO2 und 
macht die Produktion aus klimaschädlichen, fossilen Brennstof-
fen wie Kohle zunehmend überflüssig. Auf diese Weise lässt sich 
der CO2 Ausstoß, eine der Hauptursachen für den Klimawandel, 
deutlich vermindern. 

Die Ökobilanz von PV Modulen 
Energetisch gesehen hat sich eine Photovoltaikanlage nach 
durchschnittlich 2 Jahren amortisiert. 
Während ihrer gesamten Lebensdauer, 20 bis 30 Jahre, erzeu-
gen die Module das 10- bis 15-fache ihrer Herstellungsenergie. 

Können PV Module recycelt werden? 
Anlagenbetreiber können ihre alten Module einfach und kosten-
los bei Recyclinghöfen abgeben. 
Durch eine potentielle Recycling-Quote von über 90% der Module 
ist es möglich, einen großen Teil der Materialien wiederzuverwen-
den. Alternativ wäre eine weitere Verwendung der Module in son-
nenreicheren Gegenden denkbar. 

Welche Rolle spielt Photovoltaik im Erneuerbare Energi-
en-Strom-Mix? 
Photovoltaik stellt nach Windenergie und Biomasse die wichtigste 
erneuerbare Stromerzeugung dar. 
An sonnigen Feiertagen kann Strom aus PV-Anlagen bis zu 50% 
des momentanen Strombedarf abdecken. 

Photovoltaik und Gesundheit 
Photovoltaikanlagen vermindern den Einsatz von fossilen Brenn-
stoffen und von Atomenergie, welche die Gesundheit und den 
Lebensraum der Menschen gefährden. 

Seniorennachrichten

Das Seniorenprogramm findet bis auf 
weiteres nicht statt! 

Wir bitten um Verständnis! 

Büchereinachrichten

Die Bücherei ist geöffnet 

Samstag von 10.00 - 12.00 Uhr 
Sonntags von 10.00 - 12.00 Uhr. 

AN SCHULTAGEN: 
Montag bis Freitag von 12:00 - 14:00 Uhr 
Zusätzlich: 
Dienstag  17:00 - 19:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 - 18:30 Uhr 
Unser Telefon während den Öffnungszeiten: 07520/920744 
Änderungen wegen schulischer Veranstaltungen und an Fei-
ertagen vorbehalten. 

Unsere Bücherei bleibt geöffnet! 
Stand heute darf unsere Bücherei zu den angegeben Zeiten für 
die Öffentlichkeit geöffnet bleiben. 
Ausgenommen davon sind die Mittagspausenzeiten für die Schü-
lerinnen und Schüler unseres Bildungszentrums: 
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Das heißt, dass die Bücherei von Montag bis Freitag jeweils von 
12 - 14 Uhr ausschließlich ihnen (nicht der Öffentlichkeit) zur Ver-
fügung steht. 
Es darf keine Vermischung stattfinden. 
Zu Hygiene- und Abstandsregeln verweisen wir auf die Aushänge, 
die Anzahl an Besucherinnen und Besuchern, die sich gleichzei-
tig in der Bücherei aufhalten können, muss wieder eingeschränkt 
werden, zurück gebrachte Medien werden nach wie vor auf dem 
Rückgabetisch abgelegt und später von uns desinfiziert. 
Wir bitten um Verständnis! 

Familie Minimalistisch: 
Weniger Ballast, 
mehr Familienleben! 
So funktioniert Minimalismus im 
Familien-Alltag! 
Von Familie Ordentlich über Fami-
lie Hyggelig zur FAMILIE MINIMA-
LISTISCH 
Nicole Weiß aus Bodnegg hat soeben 
ihren dritten Familienratgeber heraus-
gebracht! Dass sie damit einen Trend 
aufgegriffen hat, zeigt die Begeisterung 
vieler Leserinnen und Leser, denn das 
neue Buch wird nicht nur rege nachge-
fragt, sondern es haben bereits Fami-

lien begonnen, mit ihm zu arbeiten. Begonnen damit, sich mehr 
Luft, mehr Ordnung, mehr Freiraum, mehr Wohlbefinden zu schaf-
fen: Raum für Raum und Themenbereich für Themenbereich 
Schritt für Schritt führt Nicole Weiß durch unser Zuhause und 
zeigt, wie effektives und nachhaltiges Auf- und Ausräumen gelingt 
und wie sich positive Gewohnheiten im Familienalltag umsetzen 
lassen. Ihre einfachen und alltagstauglichen Tipps helfen dabei, 
den Überfluss an Dingen zu reduzieren sowie gute Ordnungssys-
teme ganz leicht im Alltag einzusetzen. 

Aus dem Inhalt: 
Was genau ist Minimalismus? 
Gerade Familien brauchen Minimalismus 
Deine Vision für euer Zuhause 
Ausmisten ist besser als Organisieren 
Hilfreiche Gewohnheiten einführen 
Den Kopf aufräumen 

Gerne hätte Nicole Weiß ihr Werk in der 
Bücherei selbst vorgestellt - was durch 
Corona jetzt anders passieren soll. Sie 
wird ein Video erstellen, das ab 
08.11.2020 über die Homepage der 
Bücherei - www.buecherei-bodnegg.de 
- bzw. unter www.familieordentlich.de/
blog zu finden sein wird. 
Ebenso kann der neue Ratgeber sowohl 

in der Bücherei als auch bei Nicole Weiß käuflich erworben wer-
den. Er eignet sich auch wunderbar als Geschenk, das garantiert 
nicht zur Seite gestellt wird. Und es kann bei  Nicole Weiß nach-
gefragt werden - unter nicole@familieordentlich.de. 

Kirchliche Nachrichten

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDEN
www.seelsorgeeinheit-vorallgaeu.de

Mariä Himmelfahrt | Unterankenreute
St. Gallus und Nikolaus | Grünkraut
St. Ulrich und Magnus | Bodnegg
St. Martin | Schlier

Pfarrer Edgar Briemle, Administrator 07529 1350 
Schulstr. 16 | 88267 Vogt 
edgar.briemle@drs.de

Kath. Kirchenpflege/Luzia Ambs  Neu: Telefon: 0751 65273644
StGallusundNikolaus.Gruenkraut@nbk.drs.de Fax: 0751 6528374
Bürozeiten im Rathaus, Scherzachstraße 2
Bankverbindung:
IBAN: DE11 6506 2577 0015 3940 00 
bei VR-Bank Ravensburg-Weingarten 

und

Pfarramt / Frau Silvia Blankenhorn Telefon: 07520 2145
Pfarrweg 15, 88285 Bodnegg  Fax 07520 1433
StGallusundNikolaus.Gruenkraut@drs.de 
StUlrichundMagnus.Bodnegg@drs.de
Bürozeiten:
Montag 08.30 – 10.30 Uhr
Dienstag  08.30 – 10.30 Uhr
Mittwoch  08.30 – 10.30 Uhr
Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr
Freitag 08.30 – 10.30 Uhr
Kath. Kirchenpflege / Norbert Junker Telefon: 07520 9538778
stulrichundmagnus.bodnegg@nbk.drs.de 
Bankverbindung: Kath. Kirchenpflege Bodnegg
IBAN:DE05 6506 2577 0052 1800 00 bei VR-Bank Ravensburg-Wgt.

Pfarramt / Frau Anita Friedrich Telefon: 07529 854
Rathausstraße 12, 88281 Schlier Fax 07529 912888
StMartin.Schlier@drs.de
Montag und Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 9.30 Uhr
Donnerstagnachmittag 15.00 - 16.30 Uhr 
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Wichtige Informationen und Hinweise zu den Gottesdiensten 
in der derzeitigen Pandemiestufe 3:  
Zum Besuch der Gottesdienste bitten wir Sie weiterhin, sich in 
den Pfarrämtern zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch 
oder per E-Mail anzumelden. Nur dann können wir Ihnen die 
Teilnahme am Gottesdienst zusichern und müssen Sie eventu-
ell nicht vor der Kirchentüre abweisen. Wenn Sie unangemeldet 
oder spontan die Gottesdienste besuchen, bitten wir Sie, einen 
ausgefüllten Teilnahme-Zettel mitzubringen. Wenn noch freie 
Plätze vorhanden sind, können Sie gerne den Gottesdienst mit-
feiern. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass aus Gründen des 
Hygieneschutzes die festgelegte Maximalanzahl von 48 Gottes-
dienstbesuchern nicht überschritten werden darf. 
Gemäß aktuellen Mitteilungen der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart (Stand 22.10.2020) gilt: 
•  während des gesamten Gottesdienstes für alle Mitfeiernden 

ab 6 Jahren Maskenpflicht. 
•  Gemeindegesang ist nicht mehr möglich. Bitte, wenn möglich, 

eigenes Gotteslob zum Mitlesen und Beten mitbringen. 
•  Beisetzungen sollen in üblicher Form gefeiert werden. Das 

jeweilige Hygienekonzept des Friedhofs muss beachtet wer-
den. Die Begrenzung der Teilnehmer ist derzeit bei 100 Per-
sonen. 

•  Weitere wichtige Informationen zum Heizen in der Kir-
che: Für die kalte Jahreszeit müssen für die Gottesdienste 
bestimmte Regelungen zum Heizen eingehalten werden: Wäh-
rend des Gottesdienstes ist keine Beheizung der Kirche mög-
lich. Gemäß der Richtlinien muss die Heizung mindestens 30 
Minuten vor dem Gottesdienst komplett ausgeschalten wer-
den. Dadurch werden zusätzliche Luftbewegungen vermieden, 
um somit das Risiko eines Übertragungsweges von „Covid“ 
über die Luft zu minimieren. 

Die Zettel liegen auch in der Kirche zum Mitnehmen aus oder Sie 
finden diese auf der Homepage zum Download. 
Hinweis zum Datenschutz: Die Teilnahme-Zettel und Anmel-
delisten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Ihre 
Daten werden ausschließlich dazu verwendet, bei Auftreten einer 
SARS-CoV2- Infektion eines Gottesdienstteilnehmers dessen 
Kontakte zurück zu verfolgen. Eine andere Verwendung der Daten 
erfolgt nicht. 
 

              
Teilnahme beim Gottesdienst 

am 

Name 

Vorname 

Wohnort 

Straße 

Telefon oder Mail 

 
              

Samstag, 07.11.2020 
19.00 Uhr Eucharistiefeier 
 Anna, David 
Freitag, 13.11.2020 
19.00 Uhr Eucharistiefeier 
 Chiara, Hanna 
Sonntag, 15.11.2020 
09.00 Uhr Eucharistiefeier 
 Hannes A., Laurin 

I N F O R M A T I O N 
Die nächste geplante Sitzung 
des Kirchengemeinderates am 10. November 2020 findet 
nicht statt. Aufgrund der derzeitigen Lage (Pandemiestufe 3) 
sollten alle möglichen Vorsichts- maßnahmen berücksichtigt 
und Versammlungen nur in ganz dringenden Angelegenhei-
ten durchgeführt werden. 
  
Pfr. Edgar Briemle 
mit dem Kirchengemeinderat 

 
Haben Sie Zeit und Lust, 
in unserem Team mitzuarbeiten?  
 
 

Dringend gesucht: Engagierte Damen und Herren 
für die Org. Nachbarschaftshilfe Bodnegg  
 
Die Organisierte Nachbarschaftshilfe ist ein 
kirchlicher, gemeindenaher Dienst, in dem freiwillig 
engagierte Frauen und Männer gegen eine Aufwands-
entschädigung tätig sind. Sie ist im Caritasverband 
organisiert und als niedrigschwelliges Betreuungsan-
gebot anerkannt. 
Unser großes Team an bürgerschaftlich engagierten 
Helferinnen und Helfern vor Ort ist eines der Bodnegger 
Angebote auf den steigenden Hilfebedarf älterer, kranker 
oder Menschen mit Behinderungen sowie von Familien 
in unserer Gemeinde. Sie ist unsere Antwort als 
Kirchengemeinde, mit alltagsunterstützender Hilfe dem 
Dienst am Nächsten nachzukommen.  

Unsere Hilfe wird flexibel, kurzfristig, zuverlässig und 
unbürokratisch vor Ort geleistet und durch eine 
Einsatzleitung organisiert. Sie steht allen offen, 
unabhängig von Religion, Alter und Herkunft.  
Konkret bietet die Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen, Kochen, bei 
der Wäsche, beim Sauber machen...), Begleitung zu 
Terminen (Arzt, Physio, Bank usw.), zu Veranstaltungen, 
bei Spaziergängen, Entlastung pflegender Angehöriger 
(stundenweise Betreuung zuhause), Unterstützung bei 
der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Essen 
ausfahren, Pflege von sozialen Elementen (vorlesen, 
spielen, basteln, unterhalten) und vieles mehr an.  

Aktuell engagieren sich über 50 Frauen und Männer in 
der Bodnegger Nachbarschaftshilfe und erbringen 
jährlich zwischen 8.000 und 9.000 Einsatzstunden. Der 
hohe Umfang des Helferteams ermöglicht einen 
weitgehend flexiblen Einsatz. Jede Helferin, jeder Helfer 
kann sich zeitlich, örtlich, ob mit Pkw oder ohne sowie 
die Art des Engagements aussuchen, das persönlich zu 
ihr / zu ihm passt. Im umgekehrten Fall ist die 
Einsatzleitung immer bestrebt, für jeden Haushalt oder 
für jede betreute Person die passende Mitarbeiterin oder 
den geeigneten Mitarbeiter zu finden und dort auch 
einzusetzen. 
Jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter wird 
umfassend auf ihre oder seine Aufgabe vorbereitet und 
durch laufende Fortbildungen begleitet. 
Selbstverständlich unterliegen alle Beteiligten der 
Verschwiegenheitspflicht. Sie erhalten eine pauschale 
Aufwandsentschädigung und Fahrkostenerstattung für 
Ihre Einsätze.  
Und ganz wichtig: Die Mitglieder unseres Teams 
arbeiten vor allem deshalb sehr gerne bei der Org. 
Nachbarschaftshilfe, weil sie Freude daran haben, 
anderen zu helfen. Sie zeichnen sich aus durch große 
Hilfsbereitschaft, Liebenswürdigkeit und Verständnis für 
die Situation anderer. Es sind unsere "Nachbarinnen und 
Nachbarn" von Bodnegg, ohne die unser 
Gemeindeleben nicht so funktionieren würde, wie es 
tatsächlich gut funktioniert und sie sind unverzichtbarer 
Bestandteil einer großen bürgerschaftlich engagierten 
Gemeinschaft. Das Team selbst unternimmt das Jahr 
über viele gemeinsame Aktivitäten (interessante 

Haben Sie Zeit und Lust, 
in unserem Team mitzuarbeiten? 
  

Dringend gesucht: Engagierte Damen und Herren für die Org. 
Nachbarschaftshilfe Bodnegg 
  
Die Organisierte Nachbarschaftshilfe  ist ein kirchlicher, gemein-
denaher Dienst, in dem freiwillig engagierte Frauen und Männer 
gegen eine Aufwandsentschädigung tätig sind. Sie ist im Cari-
tasverband organisiert und als niedrigschwelliges Betreuungs-
angebot anerkannt. 
Unser großes Team an bürgerschaftlich engagierten Helferin-
nen und Helfern vor Ort ist eines der Bodnegger Angebote auf 
den steigenden Hilfebedarf älterer, kranker oder Menschen mit 
Behinderungen sowie von Familien in unserer Gemeinde. Sie ist 
unsere Antwort als Kirchengemeinde, mit alltagsunterstützender 
Hilfe dem Dienst am Nächsten nachzukommen. 
  
Unsere Hilfe wird flexibel, kurzfristig, zuverlässig und unbürokra-
tisch vor Ort geleistet und durch eine Einsatzleitung organisiert. 
Sie steht allen offen, unabhängig von Religion, Alter und Herkunft. 
Konkret bietet die Organisierte Nachbarschaftshilfe Unterstüt-
zung im Haushalt, beim Einkaufen, Kochen, bei der Wäsche, beim 
Sauber machen...), Begleitung zu Terminen (Arzt, Physio, Bank 
usw.), zu Veranstaltungen, bei Spaziergängen, Entlastung pfle-
gender Angehöriger (stundenweise Betreuung zuhause), Unter-
stützung bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Essen 
ausfahren, Pflege von sozialen Elementen (vorlesen, spielen, bas-
teln, unterhalten) und vieles mehr an. 
  
Aktuell engagieren sich über 50 Frauen und Männer in der Bod-
negger Nachbarschaftshilfe und erbringen jährlich zwischen 8.000 
und 9.000 Einsatzstunden. Der hohe Umfang des Helferteams 
ermöglicht einen weitgehend flexiblen Einsatz. Jede Helferin, jeder 
Helfer kann sich zeitlich, örtlich, ob mit Pkw oder ohne sowie die 
Art des Engagements aussuchen, das persönlich zu ihr / zu ihm 
passt. Im umgekehrten Fall ist die Einsatzleitung immer bestrebt, 
für jeden Haushalt oder für jede betreute Person die passende 
Mitarbeiterin oder den geeigneten Mitarbeiter zu finden und dort 
auch einzusetzen. 
Jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter wird 
umfassend auf ihre oder seine Aufgabe vorbereitet und durch 
laufende Fortbildungen begleitet. Selbstverständlich unterliegen 
alle Beteiligten der Verschwiegenheitspflicht. Sie erhalten eine 
pauschale Aufwandsentschädigung und Fahrkostenerstattung 
für Ihre Einsätze. 
Und ganz wichtig: Die Mitglieder unseres Teams arbeiten vor 
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allem deshalb sehr gerne bei der Org. Nachbarschaftshilfe, weil 
sie Freude daran haben, anderen zu helfen. Sie zeichnen sich aus 
durch große Hilfsbereitschaft, Liebenswürdigkeit und Verständ-
nis für die Situation anderer. Es sind unsere „Nachbarinnen und 
Nachbarn“ von Bodnegg, ohne die unser Gemeindeleben nicht 
so funktionieren würde, wie es tatsächlich gut funktioniert und 
sie sind unverzichtbarer Bestandteil einer großen bürgerschaft-
lich engagierten Gemeinschaft. Das Team selbst unternimmt das 
Jahr über viele gemeinsame Aktivitäten (interessante Ausflüge 
oder informative Veranstaltungen), die die Freundschaft unterei-
nander stärken und fördern. 
Rufen Sie doch einfach an - ganz unverbindlich! Gerne gibt Ihnen 
jedes Mitglied unserer Einsatzleitung Auskunft und erläutert Ein-
zelheiten. 
Einsatzleitung: 

Ausflüge oder informative Veranstaltungen), die die 
Freundschaft untereinander stärken und fördern.  
Rufen Sie doch einfach an - ganz unverbindlich! Gerne 
gibt Ihnen jedes Mitglied unserer Einsatzleitung Auskunft 
und erläutert Einzelheiten. 
Einsatzleitung:  

 
Einsatzleiterin: Franziska Huber, 
Tel. 07520 9 56 63 16 oder per eMail unter 
nbh-franziska.Huber@web.de 
 
 

Stellvertretende Einsatzleitung: 
Klara Mikolitsch, Tel. 07520 2340  
Rechner der Gruppe: 
Gerhard Hueber, Tel. 07520 21 21 
 

Einsatzleiterin: Franziska Huber, Tel. 07520 9 56 63 16 
oder per E-Mail unter nbh-franziska.Huber@web.de 
  
Stellvertretende Einsatzleitung: 
Klara Mikolitsch, Tel. 07520 2340 

Rechner der Gruppe: 
Gerhard Hueber, Tel. 07520 21 21 

           
 
 
11. November 2020 
Aufruf von Bischof Fürst 
Solidarisch - gerade jetzt 
Liebe Schwestern und Brüder, 
die Corona-Pandemie mit ihren einschneidenden Folgen für das Zusammenleben 
hat bei vielen Menschen die Alltags- und Arbeitsroutine abrupt unterbrochen. Alle 
können ein Lied davon singen: Soziale Distanz, das tägliche Neuorganisieren von 
Kinder-Betreuungszeiten, Verzicht auf liebgewordene Gewohnheiten und manches 
mehr sind uns ständige Begleiter geworden. Dankbar bin ich in diesen herausfordernden 
Zeiten für den solidarischen Zusammenhalt, den ich erlebt habe. 
Große Sorge bereiten mir die Ängste der Menschen um ihren Arbeitsplatz. Noch 
immer sind Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, 
fürchten um den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder haben diesen bereits verloren. 
Sie sehen mit bangem Blick in eine von finanziellen Sorgen und Existenzängsten 
bedrohte Zukunft. 
Die Aktion Martinusmantel und die Mitarbeitenden in den Erwerbslosen-Projekten 
wissen um die Nöte der Jugendlichen und Erwachsenen, die auf dem Arbeitsmarkt 
vor besonderen Herausforderungen stehen und jetzt auch von den Auswirkungen 
der Pandemie existentiell betroffen sind. Wir dürfen sie gerade in dieser schwierigen  
Situation nicht alleine lassen. 
Mit Ihrer Spende zum Gedenktag unseres Diözesanpatrons, des heiligen Martin, 
unterstützen Sie Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, die Menschen einen 
neuen Zugang zu Ausbildung und Arbeit öffnen. 
Bitte helfen Sie mit, Menschen eine Chance auf Arbeit zu geben. 
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität! 
Gottes Segen begleite sie alle in diesen besonderen Zeiten 

Ihr 
Bischof Dr. Gebhard Fürst 

Spenden: Bistum Rottenburg-Stuttgart, DE48 6039 1310 0005 4040 02,  
Zweck: Martinusmantel 

11. November 2020  
Aufruf von Bischof Fürst  
Solidarisch - gerade jetzt 
Liebe Schwestern und Brüder, 
die Corona-Pandemie mit ihren einschneidenden Folgen für das 
Zusammenleben hat bei vielen Menschen die Alltags- und Arbeits-
routine abrupt unterbrochen. Alle können ein Lied davon singen: 
Soziale Distanz, das tägliche Neuorganisieren von Kinder-Be-
treuungszeiten, Verzicht auf liebgewordene Gewohnheiten und 
manches 
mehr sind uns ständige Begleiter geworden. Dankbar bin ich in 
diesen herausfordernden Zeiten für den solidarischen Zusam-
menhalt, den ich erlebt habe. 
Große Sorge bereiten mir die Ängste der Menschen um ihren 
Arbeitsplatz. Noch immer sind Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Kurzarbeit, fürchten um den Verlust ihres Arbeits-
platzes oder haben diesen bereits verloren. Sie sehen mit ban-
gem Blick in eine von finanziellen Sorgen und Existenzängsten 
bedrohte Zukunft. 
Die Aktion Martinusmantel und die Mitarbeitenden in den Erwerbs-
losen-Projekten wissen um die Nöte der Jugendlichen und 
Erwachsenen, die auf dem Arbeitsmarkt vor besonderen Her-
ausforderungen stehen und jetzt auch  von den Auswirkungen 
der Pandemie existentiell betroffen sind. Wir dürfen sie gerade in 
dieser schwierigen Situation nicht alleine lassen. 
Mit Ihrer Spende zum Gedenktag unseres Diözesanpatrons, des 
heiligen Martin, unterstützen Sie Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsprojekte, die Menschen einen neuen Zugang zu Ausbil-
dung und Arbeit öffnen. 
Bitte helfen Sie mit, Menschen eine Chance auf Arbeit zu geben. 
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität! 
Gottes Segen begleite sie alle in diesen besonderen Zeiten 
Ihr 
Bischof Dr. Gebhard Fürst 
Spenden: Bistum Rottenburg-Stuttgart, DE48 6039 1310 0005 
4040 02,  
Zweck: Martinusmantel 

Die Katholische Erwachsenenbildung 
Kreis Ravensburg e.V. lädt ein: 
Umkehr zur humanen Wirtschaft 
Was wir aus der Corona-Krise lernen können 

mit Dr. Wolfgang Kessler 
Di, 17.11.2020, 19 Uhr 
Ravensburg, Gemeindezentrum Dreifaltigkeit 
Angerstraße 8 

Fit und beweglich bleiben – bis ins hohe Alter 
Fortbildungstag für Leiterinnen und Leiter 
von Seniorengymnastikgruppen  
mit Elisabeth Buhmann 
Mi, 18.11.2020, 9 Uhr 
Bad Waldsee-Reute, Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Klostergasse 6 
Pusteln, Pickel & Co. Ernährungsguide durch die Pubertät 
Eltern in Kont@kt: Online-Kurs 
mit Andrea Deeg-Grathwohl  
Mi, 18.11.2020, 19.30 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde
Atzenweiler-Vogt

Besinnung und Wochenplan 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
der Wochenspruch, für die gegenwärtige Kalenderwoche stammt 
aus dem Brief des Paulus an die christliche Gemeinde in der anti-
ken Weltstadt Rom und beinhaltet eine der vielleicht größten Her-
ausforderungen überhaupt für unser menschliches Dasein: „Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem.“ (Rö.12,21) 
Wie schwierig das ist, kann allein schon dadurch deutlich wer-
den, dass der Apostel seiner Aufforderung ein eher noch zuspit-
zendes Zitat aus dem Buch der „Sprüche Salomos“ voranstellt 
– kurioserweise, einer Sammlung mit vielen Lebens- und Glau-
bensweisheiten aus seiner Tradition und Kultur: Wenn deinen 
Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu 
trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein 
Haupt sammeln« (Spr. 25,21-22). 
Dabei soll es doch wohl nicht darum gehen, durch eine extra 
geschickte Taktik (nämlich, Gutes zu tun) einen anderen zu über-
trumpfen, zu plagen oder letztlich zu besiegen. Es geht Paulus 
sicherlich aber auch nicht darum, einer Dulder-Mentalität das Wort 
zu sprechen, die einfach alles hinnimmt und sich nicht zu schüt-
zen oder zu wehren weiß. Er selbst war auch nicht nur zimperlich 
in Auseinandersetzungen, etwa mit Gegnern in der Gemeinde von 
Korinth. Aber er rät: Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt 
mit allen Menschen Frieden.“ (Rö.12,18) 
Es geht darum, wie wir es schaffen, aus der Eskalationsspirale 
heraustreten zu können. Ehrliches Bemühen um ein wirkliches 
Verstehen des Gegenübers, seiner oder ihrer Beweggründe und 
Anliegen, das wäre einer der wichtigen Schritte auf dem Weg 
dahin. Nicht die Lösung des Problems, aber ein lohnender Beginn 
– man könnte es sich ja mal wieder bewusst vornehmen... 
Manfred Bürkle 

Donnerstag, 5. November 
17.00 Uhr Konfi 3 Treffen im Gemeindesaal Atzenweiler. Pfarrer 

Boss
Freitag, 6. November   
10.00 Uhr Krabbelgruppe (ab 4. Lebensmonat) 
 max. 10 Personen im ev. Gemeindehaus in 

Vogt 
12.30 Uhr Mittagsmahl im ev. Gemeindehaus in Vogt. 

Gemeinsam essen, zusammensitzen und 
reden. Macht so einfach mehr Spaß. Die Teilnehmer-
zahl ist derzeit begrenzt. Melden Sie sich bitte im 
Pfarramt bis mittwochs 12 Uhr an. 

Sonntag, 8. November, Drittletzter Sonntag nach Trinitatis 
Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ps 130,4 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Atzen-

weiler, Pfarrer Bürkle 
10.15 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche, Vogt, Pfarrer 

Bürkle 
 Das Opfer ist für „Exit“ bestimmt. 
Dienstag, 10. November 
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus Vogt 
Mittwoch, 11. November 
14.45 Uhr Konfi-Unterricht Gruppe 2 im Gemeindesaal Atzen-

weiler. Pfarrer Boss 
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Donnerstag, 12. November 
17.00 Uhr Konfi 3 Treffen im Gemeindesaal Atzenweiler. Pfarrer 

Boss 
Sonntag, 15. November, Vorletzter Sonntag nach Trinitatis 
Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. 
2.Kor 5,10 
08.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst St. Anna Vogt 
 Bitte melden Sie sich zu diesem Gottesdienst im 

katholischen Pfarramt an. Danke!  
10.15 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Atzen-

weiler, Pfarrer Bürkle 
 Das Opfer ist für Friedensdienst bestimmt. 

Predigen zum Nachlesen 
Andachten und Predigten der ev. Kirchengemeinde Atzenwei-
ler-Vogt finden Sie auf unsere Homepage: 
www.miteinanderkirche.de. 
Sollten Sie die Texte per Mail erhalten wollen, melden Sie sich 
gerne. 

Offene Kirche in Vogt 
Die Christuskirche in Vogt steht wie bisher offen zur persönlichen 
Einkehr und Andacht! 
Die Sonntagspredigten liegen aus. 
  
Glockenläuten 
Jeden Abend läuten um 19 Uhr die Glocken in Atzenweiler und 
in Vogt. Alle sind eingeladen innezuhalten und zum persönlichen 
Gebet. So sind wir doch miteinander verbunden. 
  
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
wie Sie wissen, gelten seit diesem Montag neue Auflagen, um 
die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Daher müssen 
auch wir schweren Herzens unsere Veranstaltungen reduzieren. 
Das Mittagsmahl und die Seniorennachmittage können im 
November nicht stattfinden. Das gilt vorerst auch für die Krab-
belgruppen.  Dafür bitten wir um Verständnis. 
Wir hoffen, dass im Dezember wieder mehr möglich sein wird! 
Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie ein Anliegen haben. 
Jörg Boss 
  
Wir informieren Sie auch weiterhin im Netz (www.miteinan-
derkirche.de), in den Schaukästen und an dieser Stelle!  

__________

Die Jahreslosung 2021 - Motivaktion.  
Wir machen es wieder. Machen Sie auch mit? 
  
Mein erster Gedanke beim Lesen: Ja, in der Welt sähe es 
wahrscheinlich viel friedlicher aus und wir hätten deutlich mehr 
Lebensfreude miteinander, wenn uns das besser gelingen würde, 
Barmherzigkeit... 
  
Die Jahreslosung für das Jahr 2021 lautet: Jesus Christus 
spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist! (Lukas 6, 36) 
  
In den vergangenen Jahren haben wir viel Freude gehabt an den 
Einsendungen von Motiven zur jeweiligen Jahreslosung und wir 
laden Sie auch dieses Jahr sehr gerne wieder ein, dabei zu sein, 
bei der Mitmachaktion. 
Kein Wettbewerb! Kein Preis, der ausgesetzt wird (nur ein kleines 
´Dankeschön´). Es geht nicht immer um Wettkampf. Es geht 
uns um Beteiligung und Bereicherung. Für die, die mitmachen 
zu allererst und für die, die es dann durchs Jahr hindurch wahr-
nehmen können, ebenso. Eine kleine Gruppe von Menschen quer 
durch die Generationen unserer Gemeinde, die alle Motive ein-
gehend ansieht, miteinander berät und „unser Jahreslosungs-
motiv“ auswählt. Ein Gottesdienst, in dem alle Motive vorgestellt 
und betrachtet werden. 

Wer ist eingeladen und was geht? 
Mitmachen kann jeder und jede. Es geht alles, was irgendwie 
als Bildmotiv (fotographisch) verwendet und dargestellt wer-
den kann: Ein Foto, eine (abgebildete) Skulptur, ein gemaltes 

Bild, eine Szene, Gegenständliches oder Nichtgegenständliches, 
Landschaft oder Dinge, Menschen oder Tiere... Alles ist möglich, 
sofern Urheberrechte beachtet und Daten- und Persönlichkeits-
rechte gewahrt sind. Lassen Sie Ihre Gedanken und Ihre Fanta-
sie auf Reisen gehen, gestalten Sie ein Motiv zur Jahreslosung. 
Wir drucken das ausgewählte Motiv auf Plakate und auf Postkar-
ten, die unsere Gemeinde durchs Jahr begleiten. 

Einsendungen – abgeben, einwerfen oder per e-mail – bitte bis 
zum 20. November 2020 an das: Evangelische Pfarramt Atzenwei-
ler-Vogt 2, Atzenweiler 2, 88287 Grünkraut, email: Pfarramt.Atzen-
weiler-Vogt@elkw.de; Stichwort: „Motivaktion Jahreslosung 2021“.  
Herzlichen Dank fürs Mitmachen und viel Freude mit der 
Barmherzigkeit!  
Manfred Bürkle 

__________ 

Trauer gestalten – neue Kraft finden 
Lebens-Impulse angesichts von Grenzerfahrungen, Krankheit, 
Leiden und Tod. 
Unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln findet das 
Seminar statt. 
Ort: Dornbusch-Hof, Zollenreute, Tel 07525 923070, info@dorn-
busch-gemeinschaft.de 
Termin: Freitag, 13. November 17 bis 21 Uhr. Samstag, 14. 
November 9 bis 17.30 Uhr 
Kosten: 75 € für Programm, Imbiss und Mittagessen. Übernach-
tung ist möglich 

__________ 
 

Das evangelische Jugendwerk (ejw) Ravens-
burg findet seine neue Heimat in Friedrichs-
hafen 
Ab November 2020: 
ejw Ravensburg 

Kenzelweg 2 
88045 Friedrichshafen 
Telefonnummer: noch nicht bekannt 
E-Mail: info@ejw-rv.de 
Homepage: www.ejw-rv.de 

Bürozeiten: 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Montag von 17.00 - 18.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Dienstag von 9.00 - 11.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Heist: Mittwoch von 11.00 - 13.00 Uhr 
Pfarramt Atzenweiler, Frau Heist: Donnerstag von 15.00 - 17.00 
Uhr 
email: Pfarramt.Atzenweiler-Vogt@elkw.de 
Ansprechpersonen im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt I 
Pfarrer Jörg Boss Telefon: (07529) 1782, Finkenweg 8, 88267 Vogt, 
email persönlich joerg.boss@elkw.de Sprechzeiten nach Verein-
barung. 
Ansprechpersonen im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt II 
Pfarrer Manfred Bürkle Telefon: (0751) 62701, Atzenweiler 2, 
88278 Grünkraut 
email persönlich manfred.buerkle@elkw.de Sprechzeiten nach 
Vereinbarung. 
www.miteinanderkirche.de 

Bürozeiten: 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Montag von 17.00 - 18.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Dienstag von 9.00 - 11.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Heist: Mittwoch von 11.00 - 13.00 Uhr 
Pfarramt Atzenweiler, Frau Heist: Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr 
email: Pfarramt.Atzenweiler-Vogt@elkw.de 
Ansprechpersonen im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt I 
Pfarrer Jörg Boss Telefon: (07529) 1782, Finkenweg 8, 88267 Vogt, 
email persönlich joerg.boss@elkw.de Sprechzeiten nach Verein-
barung. 
Ansprechpersonen im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt II 
Pfarrer Manfred Bürkle Telefon: (0751) 62701, Atzenweiler 2, 
88278 Grünkraut 
email persönlich manfred.buerkle@elkw.de Sprechzeiten nach 
Vereinbarung. 
www.miteinanderkirche.de 
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Kindergartennachrichten

Kindergarten St. Martinus

Ein herzliches Dankeschön an den Kooperationspartner 
Rosenharz 
Seit 25 Jahren bestand die Kooperation zwischen der Liebenau 
Teilhabe - gemeinnützige GmbH, Standort Rosenharz und dem 
Kindergarten, (St. Elisabeth seit 1995, St. Martinus seit 2016) 
Es waren sehr schöne, eindrucksvolle, erlebnisreiche Besuche, 
die wir sehr gerne in Erinnerung und in unserem Herzen behalten.
Wir haben in dieser Zeit viel zusammen erlebt, z.B. haben wir 
zusammen getöpfert, das Wasserklangbett besucht, auf dem 
Airtramp gehüpft, gespielt, gebacken, gegrillt, Lieder gesun-
gen, gelacht, geturnt, Tiere besucht, ja sogar zusammen im 
Schwimmbad geschwommen, als es das Rosenharzer Schwimm-
bad noch gab. 
Die „Rosenharzer Gruppe“ wird Anfang November nach Amtzell 
umziehen, somit löst sich die Kooperation zwischen uns leider auf. 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge danken wir den 
Bewohnern von Rosenharz, für die schöne Zeit und Frau Bone-
berg-Behling, die in den letzten Jahren die Kooperation mit uns 
begleitet hat. 
Nochmals herzlichen Dank für alles! 
Der Kindergarten St. Martinus 

Vereinsnachrichten

CDU Bodnegg

CDU-Gemeindeverband Bodnegg 
Corona hat uns fest im Griff. Veranstaltungen und Treffen in 
Gebäuden sind für den Veranstalter nur mit Problemen durch-
führbar. 

Unter dem Thema: Die Heimat kennenlernen... 
starten wir mit: Moor Extrem 

eine Führung mit dem Leiter des Naturschutzzentrums Wurza-
cher Ried 
Zeitpunkt: 

Samstag, den 7. November 2020 
- Treffpunkt: 13.00 am Rathaus in Bodnegg zur Bildung von 

evtl. Fahrgemeinschaften 
- Start der Führung um 14.00 an der Gaststätte Wurzelsepp 

bzw. am Lokschuppen der Riedbahn in Bad Wurzach 
Bei einer ca. 2 stündigen Führung wird uns der Leiter des Natur-
schutzzentrums Horst Weiser die Besonderheiten des größten 
Naturschutzgebietes in Süddeutschland erklären. Ziehen Sie 
dazu festes Schuhwerk und Wanderkleidung an. Gummistiefel 
sind nicht erforderlich. 
Zu Corona: Dies ist eine Outdoorveranstaltung. Trotzdem bitte 
Mundschutz tragen und Abstand halten. Wegen der Organisation 
melden Sie sich bitte unter der email: noppel-bodnegg@t-online.
de oder 07520/2483 an. Gäste sind willkommen. 
Bleiben Sie gesund. 
Heinz Noppel 

Chancen durch Lernen 
in Uganda e. V.

Chancen durch Lernen in Uganda e. V. ermöglicht etwa 30 
mittellosen ugandischen Kindern eine gute Bildung. In seinem 
Kinderhaus betreut er etwa 15 Kinder und gibt ihnen alles was 
sie brauchen. Manche sind ehemalige Straßenkinder. 
Für alle bisherigen Unterstützung aus Bodnegg danken wir 
herzlich und hoffen auch auf zukünftige Hilfe. 
Unsere Kontaktdaten sind: 
Chancen durch Lernen in Uganda e. V. 
Lerchenweg 23, 88285 Bodnegg 
IBAN: DE 82650625770051804000 
www.chancen-uganda.de 
Einen freundlichen Gruß 
Wolfgang Luckscheiter 

Frauenbund Bodnegg 

Absage 
Dienstag, 17. November 2020 
Vortrag „Zusammenleben in Vielfalt“ - Frauen aus verschie-
denen Kulturen in Bodnegg 
Leider müssen wir den Vortrag aufgrund der aktuellen Situation 
absagen. 
Wir hoffen darauf, dass die Veranstaltung möglichst bald unter 
sicheren Bedingungen stattfinden kann. 
Bleibt gesund! 

Mitten im Dorf

Herbst und Winter ohne Mitten im Dorf e.V.?! 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Bodnegger Familien, 
da Ihr ja auch alle die Nachrichten mitverfolgt, überrascht es Euch 
jetzt sicher nicht, wenn wir Euch mitteilen, dass wir von Mitten im 
Dorf e.V. aktuell leider keine Vereinsaktivitäten mehr anbieten kön-
nen. Alles was damit zu tun hat, dass sich viele Leute treffen, darf 
nicht mehr stattfinden. Sehr, sehr schade! Wir hatten uns schon 
so gefreut auf‘ s Kürbisschnitzen, den Mini-Laternenumzug, den 
Lebendigen Adventskalender und den Heiligen Morgen. All das 
wird es nun dieses Jahr nicht wie sonst geben. 
Umso besser, dass wir mittendrin (also zwischen der ersten 
und der zweiten „Welle“) noch unser Zirkus-Picknick und die 
Pilz-Wanderung machen konnten - zwar alles unter für uns neuen 
Bedingungen (Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl, Abstand, 
Maske...), aber immerhin! Ich glaube, alle die dabei waren, sind 
jetzt umso glücklicher! 
Aber auch wenn das jetzt grad alles nicht so schick ist, hoffen wir, 
dass die Traditionen, die wir mit unseren Aktionen in den letzten 
Jahren geschaffen haben, dieses Jahr überdauern und im „Klei-
nen“ weiterleben!  
Deshalb haben wir unsere Vereinsmitglieder aufgefordert, sich 
mit ihren Kindern trotzdem dran zu machen und ein paar lus-
tig-gruselige Kürbisse für Halloween zu schnitzen. Davon haben 
sie uns dann Fotos geschickt. Die tollen Ergebnisse können sich 
sehen lassen! 
Wir hoffen sehr auf das Frühjahr und den Sommer, dass wir uns 
dann alle mal wieder in großer Gruppe sehen können. Bis dahin 
machen wir halt im „Kleinen“ weiter. Bleibt alle gesund!  
Annegreth Heindel (Mitten im Dorf e.V.) 

ABGESAGT!
Corona hat uns fest im Griff. Veranstaltungen und Treffen in 

ABGESAGT!
Corona hat uns fest im Griff. Veranstaltungen und Treffen in 
Gebäuden sind für den Veranstalter nur mit Problemen durch

ABGESAGT!Gebäuden sind für den Veranstalter nur mit Problemen durch

Unter dem Thema: 

ABGESAGT!Unter dem Thema: Die Heimat kennenlernen

ABGESAGT!Die Heimat kennenlernen... 

ABGESAGT!... 
starten wir mit: 

ABGESAGT!
starten wir mit: Moor Extrem

ABGESAGT!
Moor Extrem

ABGESAGT!
eine Führung mit dem Leiter des Naturschutzzentrums Wurza

ABGESAGT!
eine Führung mit dem Leiter des Naturschutzzentrums Wurza
cher Ried 

ABGESAGT!
cher Ried 
Zeitpunkt:ABGESAGT!
Zeitpunkt:

- Treffpunkt: 13.00 am Rathaus in Bodnegg zur Bildung von 
ABGESAGT!

- Treffpunkt: 13.00 am Rathaus in Bodnegg zur Bildung von 



Bodnegger Mitteilungen Donnerstag, den 5. November 2020 Seite 17

Halloween-Kürbisse in Bodnegg
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Macht alle mit bei der Aktion „Laternen Fenster“! 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Bodnegger Familien, 
als Alternative zum Laternen-Umzug möchten wir Euch auf 
eine Aktion aufmerksam machen, die Euch und Euren Kindern 
bestimmt auch gefällt: das „Laternen Fenster“! 
Die Aktion ist ganz einfach: Hängt abends, wenn es langsam 
dunkel wird, eine Laterne in ein Fenster, das man von der Straße 
aus gut sehen kann und bringt sie zum Leuchten. Wenn Ihr dann 
mit Euren Kindern mal am Abend spazieren geht, vielleicht mit 
einer Laterne in der Hand, dann könnt Ihr so die geschmückten 
Fenster bestaunen. 
Die Aktion „Laternen Fenster“ startet am 1. November und endet 
am 11. November. 
Wir freuen uns, wenn Ihr Euch anschließt und das Dorf im 
Novembergrau ein bisschen bunter erstrahlen lasst! 
Weitere Infos zur Aktion „Laternen Fenster“ gibt‘s unter www.
laternenfenster.de 
Annegreth Heindel (Mitten im Dorf e.V.) 

  

 Aktion 
„Laternen Fenster“  
 
Macht alle mit bei der Aktion „Laternen Fenster“! 
Hierbei hängt man eine oder mehrere Laternen in ein 
Fenster, das am besten zu Straße hin zeigt und bringt sie mit Lichterketten oder 
LED-Teelichtern zum Leuchten. Nun können große und kleine abendliche 
Spaziergänger die tollen Laternen bestaunen.  
Da dieses Jahr in manchen Ortschaften der Martinsumzug leider ausfällt, ist dies 

vor allem für Kinder eine schöne 
Alternative mit ihren gebastelten 
Laternen spazieren zu gehen und 
die leuchtenden Laternen in den 
Fenstern zu bewundern. 
Ganz im Sinne von St. Martin 
wollen wir mit Hilfe der Laternen 
Hoffnung schenken, in dieser 
schwierigen Zeit. 
Gemeinsam schaffen wir das! 

 
Die Aktion startet am 1.11.20 und endet am 11.11.20. 

Jeder der Lust hat kann mit machen. Überall. 
Diese Aktion darf gerne geteilt werden. 

Wir freuen uns über jede Laterne, jedes zur Aktion geteilte oder 
gesendete Bild und jede Art von Feedback. 

 
Bastelanleitung und Flyer zum Download unter www.laternenfenster.de 

 
 

Aktion „Laternen Fenster“ ist eine Aktion von Jennifer Brenzinger. 
 

www.facebook.com/Lichtschneiderei 
www.instagram.com/lichtschneiderei_brenzinger 

 

www.laternenfenster.de 
laternenfenster@gmx.de 

 
 

Skifreunde Bodnegg e.V.

Skigymnastik / Veranstaltungen  
Leider müssen wir aufgrund der derzeitigen Coronasituation für 
den Monat November die Skigymnastik ausfallen lassen. Wir 
werden rechtzeitig darüber informieren, ob wir Anfang Dezem-
ber wieder starten können. 
Ebenfalls fallen alle für den Monat November geplanten weiteren 
Veranstaltungen aus. Wir bitten um Verständnis und wünschen 
allen, dass sie gesundbleiben. 
Dieter Franke 

Sozialverband VDK 

Roland Sing jetzt VdK-Landesehrenvorsitzender 
Im Oktober 2020 ging beim Sozialverband VdK Baden-Württem-
berg eine Ära zu Ende. Der langjährige Landesverbandsvorsit-
zende und frühere VdK-Vizepräsident Roland Sing wurde feierlich 
verabschiedet und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sing (79), der 
im Südwesten viele Jahre auch als Vorsitzender des Landesse-
niorenrats wirkte, hatte den VdK Baden-Württemberg seit 2011 
sehr erfolgreich geführt. Zuvor hatte er bereits als VdK-Landesvize 
und Bezirksvorsitzender Nordwürttemberg viele Akzente gesetzt. 
In seine Amtszeit fallen nicht nur ein beträchtlicher, kontinuierli-
cher Mitgliederanstieg sowie der Ausbau des Beratungsstellen-
netzes und der VdK-Mitgliederserviceleistungen, sondern zudem 
einige sozialpolitische Erfolge. So hatte sich Sing beispielsweise 
jahrelang für die Gleichstellung der Demenzkranken in der Pfle-
geversicherung (seit 2017), aber auch für die Abschaffung der 
Praxisgebühr eingesetzt, zudem für die 2021 kommende Grund-
rente. Der Rat des Gesundheits- und Sozialexperten ist weiter-
hin gefragt. Für seinen großen gesellschaftlichen Einsatz wurde 
Roland Sing vielfach hoch geehrt – 2015 mit dem Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse. 
 
Bundestag beschließt „Familienentlastungsgesetz“ 

Das Kindergeld und die steuerlichen 
Kinderfreibeträge werden zum 1. 
Januar 2021 angehoben. Der Bundes-
tag beschließt heute einen entspre-
chenden Gesetzentwurf der 
Bundesregierung. Demnach steigt 
das Kindergeld um 15 Euro pro Kind 
und Monat. Zusätzlich dazu werden 
der steuerliche Grundfreibetrag und 
die übrigen tarifsteuerlichen Eckwerte 
der Einkommensteuer schrittweise 
erhöht. Der Sozialverband VdK 
begrüßt es grundsätzlich, Familien 
weiter zu fördern und steuerlich zu 

entlasten. VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisiert allerdings, 
dass Familien mit hohem Einkommen bei der Besteuerung wei-
terhin bevorteilt werden: 
„Reiche Eltern können die Kinderfreibeträge nutzen. Sie sind 
dadurch im Vorteil im Vergleich zu Eltern, die nur ein geringes 
Einkommen haben. Diese Ungerechtigkeit hätte der Gesetzge-
ber beseitigen müssen. Ungerecht bleibt auch die Tatsache, dass 
Familien mit Grundsicherungsbezug weder von der Erhöhung 
des Kindergeldes noch von der Erhöhung der Kinderfreibeträge 
profitieren werden, da das Kindergeld direkt mit der Grundsiche-
rung verrechnet wird. Die Kinderregelsätze der Grundsicherung 
stellen keine ausreichende Absicherung von Kindern dar. Auch 
Alleinerziehende werden von den Gesetzesmaßnahmen wenig 
profitieren, da das Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss ange-
rechnet wird.“ 
Bentele hält zudem die vorgesehene Erhöhung der steuerlichen 
Grundfreibeträge für zu niedrig. Diese müssten deutlich stärker 
angehoben werden, um das soziokulturelle Existenzminimum 
abzudecken. Der Sozialverband VdK fordert eine Anhebung des 
Grundfreibetrags auf mindestens 12.600 Euro. Nur so kann garan-
tiert werden, dass beispielsweise geringe Renten nicht besteu-
ert werden. 

Stellungnahme des VdK zum Zweiten Familienentlastungs-
gesetz 
Pressekontakt: Ino Kohlmann, Telefon: 030 / 92 10 580-401 
Info: Der Sozialverband VdK setzt sich mit seinen mehr als 2 Mil-
lionen Mitgliedern für soziale Gerechtigkeit ein. VdK-Mitglieder 
profitieren von der kompetenten Beratung im Sozialrecht. Als 
größter Sozialverband Deutschlands vertritt der VdK wirksam die 
sozialpolitischen Interessen aller Bürgerinnen und Bürger: unab-
hängig – solidarisch – stark. Mehr unter www.vdk.de   
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Sozialverband VdK Deutschland 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Ino Kohlmann (verantwortlich) 
Linienstraße 131 - 10115 Berlin 
Telefon 030 9210580-400 
Telefax 030 9210580-410 
www.vdk.de - presse@vdk.de 
Präsidentin Verena Bentele 
Amtsgericht Berlin Charlottenburg - VR 33838 B 
Der VdK bei Twitter: http://www.twitter.com/VdK_Deutschland 
Der VdK bei Facebook: http://www.facebook.com/VdK.Deutschland

TSV Bodnegg

 

Abteilung Fußball
ALLE FUßBALLSPIELE BIS JAHRES-
ENDE SIND ABGESAGT 
Der württembergische Fußballverband 
wfv hat am 29.10.2020 alle Vereine in 
Württemberg informiert, daß alle Fuß-
ballspiele unterhalb der Oberliga bis 
Jahresende abgesagt sind. 
Vor dem Hintergrund der aktuells-
ten Coronaverordnung, haben die drei 

baden-württembergischen Fußballverbände (Baden, Südbaden und 
Württemberg) beschlossen, den gesamten Spielbetrieb der Her-
ren, der Frauen sowie der Jugend von der Oberliga Baden-Würt-
temberg abwärts mit sofortiger Wirkung auszusetzen und 
ein Spielverbot zu verhängen, das zugleich auch Pokal- und 
Freundschaftsspiele erfasst.  Im Amateurfußball wird ab diesem 
Zeitpunkt bis Ende November ein Spielbetrieb rechtlich nicht mehr 
zulässig sein. Die Entscheidung erfolgt bewusst bereits vor der 
rechtlichen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse und aufgrund 
der sehr eindringlichen Appelle der Bundes- und Landesregierung. 
Wir informieren über Änderungen sowie die Wiederaufnahme des 
Trainings- und Spielbetriebs sobald uns dies vorliegt. 
Bleiben Sie dem TSV Bodnegg gewogen und bleiben Sie und 
Ihre Familien gesund. 
  

Was sonst noch interessiert

Gemeinde Amtzell 
Blattgold-Bilder-Ausstellung mit Martha Riegel-Hertel im 
Alten Schloss Amtzell findet nicht statt. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet die für den 07. 
und 08.11.2020 geplante Ausstellung mit Martha Riegel-Hertel 
leider nicht statt. 
Wir bitten um Beachtung! 

Bilder die wie Brücken sind 
Bilder und Bildhauerei 
Elisabeth Stör-Fausel 
Ausstellung: 
16. September bis 27. Dezember 2020 
Café Weltladen Familie Rupp 
Dorfstr. 10, 88285 Bodnegg 
Öffnungszeiten 
Mi. - Sa. 09:00 - 18:00 Uhr 
So. 11:00 - 18:00 Uhr  

www.mitteilungsblatt.de
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Stadtverwaltung, der Stadtwerke 

und der städtischen Einrichtungen wünschen

allen frohe Weihnachten und einen

guten Start in das Jahr 2020!

* * * * * * *
 * * * * * *

Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang

am Sonntag, 12. Januar 2020 um 17.00 Uhr

in der Stadthalle. 

1 Jahr Lesespaß verschenken
und nur 9 Monate bezahlen!
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Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

sowie ein glückliches und friedvolles

Jahr 2020 

wünschen Ihnen

Ihr Gemeinderat mit Gemeindeverwaltung

und der Bürgermeister 
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Weihnachten steht kurz bevor und wieder neigt sich ein  

ereignisreiches Jahr dem Ende zu. In dieser Zeit der Besinnlichkeit 

kann man im Kreise der Lieben Ruhe finden, das alte Jahr Revue 

passieren lassen und neue Kraft schöpfen.
Dieser Gedanke hat die Erstellung dieses Mitteilungsblatts  

begleitet. In zahlreichen Bildern wird das Jahr 2019 „Rund 

ums Rathaus“ nochmals beleuchtet: Allessamt Ereignisse und  

Projekte, die uns im Arbeitsalltag begleiten oder begleitet haben. 

Auch Manches, das in der Zwischenzeit vielleicht schon wieder 

in Vergessenheit geraten ist.
Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, ein erfolgreiches 

und vor allem gesundes neues Jahr 2020 sowie viele vertraute 

und auch neue Begegnungen wünschen Ihnen:

Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter, sie erstrahlen wunderschön,sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter, von Menschen die vorüber gehen.– Wilma Porsche –
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Das ist ein Angebot von:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

Jetzt Abo verschenken:
vertrieb@duv-wagner.de
www.duv-wagner.de/abo

Geschenk-Abo
1 Jahr Lesespaß verschenken
und nur 9 Monate bezahlen!
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Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche

Anzeigen entsprechen nicht der tatsächlichen Größe | Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage: www.duv-wagner.de

66,00 €
Größe: 90 x 60 mmGröße: 90 x 60 mm

19
72,00 €
Größe: 90 x 65 mmGröße: 90 x 65 mm

20

55,00 €
Größe: 90 x 50 mmGröße: 90 x 50 mm

21

66,00 €
Größe: 90 x 60 mmGröße: 90 x 60 mm

23110,00 €
Größe: 90 x 100 mmGröße: 90 x 100 mm

22

132,00 €
Größe: 187 x 60 mmGröße: 187 x 60 mm

18

10 % Farbrabatt
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VERKÄUFE

MIETANGEBOTE

Tagespflege Grünkraut-Bodnegg eröffnet

Wie bereits der Ankündigung im Gemeindeblatt vom 23.10.2020 zu entnehmen 
war, wird die Stiftung Bruderhaus im katholischen Gemeindehaus in der Kirch-
straße 12 eine Tagespflegeeinrichtung eröffnen. Diese Einrichtung ist nun eines 
der Ergebnisse der beiden Quartiersprozesse in Grünkraut und Bodnegg. In enger 
Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Grünkraut und mit großer 
Unterstützung der beiden Gemeinden konnte nun die Tagespflege als Vorgriff auf 
die neu zu entwickelnde Seniorenzentren entstehen. 

Der entsprechende Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen und die Pflegesatz-
vereinbarungen konnten diese Woche unterschrieben werden. Gestartet wird 
somit am 01.12.2020. Die Leitung übernimmt Petra Schilli-Wilson, langjährige 
Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege mit Fortbildung zur Pflegedienstleitung 
und Kontaktstudium Palliative Care an der DHBW Stuttgart. 

Die Tagespflege bietet für 14 Tagesgäste die Möglichkeit, Montag/Dienstag/Don-
nerstag von 8:00 bis 16:30 Uhr in familiärer Atmosphäre ihren Tag zu verbringen. 
Die Aufgabe der Einrichtung besteht darin, Senioren, die den Tag nicht alleine 
verbringen wollen oder können, durch qualifizierte Pflege- und Betreuungskräfte 
in ihrer selbstständigen Lebensführung zu unterstützen. Dies beinhaltet auf die 
Tagesgäste zugeschnittene Aktivitäten, Mahlzeiten in geselliger Runde, Teilhabe 
an Angeboten der Gemeinden Grünkraut und Bodnegg, bei Bedarf auch persön-
liche Betreuung und Behandlungspflege. 

Daneben ist die Tagespflege ein wichtiger Baustein gerade auch zur Entlastung 
von pflegenden Angehörigen. Für einen zuverlässigen Transfer sorgt ein rollstuhl-
gerechtes Fahrzeug.

Anmeldungen nimmt die Stiftung Bruderhaus ab sofort entgegen unter der Tele-
fonnummer 0751/793400. Momentan ist die Stiftung noch flexibel bezüglich der 
Anwesenheiten. Auf Wunsch ist diese auch nur an einzelnen Tagen möglich. Die 
Stiftung bietet auch Unterstützung bei Fragen zur Finanzierung (ein Großteil der 
Kosten können je nach Pflegegrad mit den Pflegekassen abgerechnet werden). 

Sie haben Interesse, unsere Einrichtung zu unterstützen? Die Stiftung sucht noch 
zusätzliche Fahrer auf geringfügiger Basis zum Transfer unserer Tagesgäste und 
jugendliche, junggebliebene und erfahrene Ehrenamtliche, die sich mit ihren Ta-
lenten einbringen wollen.

Tagespflege in Grünkraut, Kirchstr. 12, Anmeldungen sowie Interessierte für 
Betreuungs- und Transportleistungen melden sich gerne unter 0751-793400.

Geschäftsführung
Weinbergstraße 4
88214 Ravensburg
Telefon (0751) 35 29 44 91
Telefax (0751) 3895
info@heiliggeistspital-ravensburg.de
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RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Sektionaltore inklusive Montage
Persönliche Beratung per Telefon oder vor Ort 

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

Garagenflohmarkt + Wohnungsauflösung Sa., 07.11.20
von 10 Uhr - 16 Uhr, Lerchenweg 17 in Grünkraut.  07520/9562803

Dachgeschoss zu vermieten 75 m², 3 Zimmer, Balkon
510 €, dreizehn@gmx.de

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Höferweg 25· 88267 Vogt 
Telefon: 0 75 29 / 77 61

www.steinmetz-maucher.de

Veredeln Sie Ihre Küche
mit hochwertigen 

Arbeitsplatten 
aus Naturstein 

...alles aus 
Naturstein

Natursteine        aucher
Vogt 

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
/1215 • Fax 07529/1262

www.metzgerei-fiegle.de

Verkaufswagen-Standzeiten Bodnegg
(Verkaufswagen-Standort „Wochenmarkt“ Am Kromerbühl)
wie folgt: Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr

Zum Wochenende Donnerstag, 05.11. bis Samstag, 07.11.20

Gulasch gemischt 100 g 1,29 €

Siedfl eisch von der Rippe 100 g 0,99 €

Fleischkäse auch zum Selberbacken 100 g 0,99 €

1a Bierschinken 100 g 1,19 €

Schübling frisch und knackig 100 g 0,99 €

Als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen fördern und 

erarbeiten wir in Tettnang Kiesmaterial, welches seine Verwendung im 

Hoch-, Tief- und Straßenbau findet. Wir versorgen Baumaßnahmen im 

odenseeraum zuverlässig mit mineralischen Rohstoffen aus unserer 

egion, führen fachkundig Tiefbauprojekte aus und sind mit unserem 

igenen Fuhrpark in der Baulogistik tätig. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Werkstatt in 

Kressbronn zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Betriebsschlosser (m/w/d) in Vollzeit 

hre Aufgaben: 

Sie sind weitgehend für die Reparatur- und Wartungsarbeiten an 

unseren Aufbereitungsanlagen und Maschinen verantwortlich 

Sie sind für die Behebung von Fehler- und Stördiagnosen an 

mechanischen und hydraulischen Systemen zuständig 

Sie führen Richt- und Schweißarbeiten durch 

Sie sind zuständig für den Auf- und Abbau sowie die 

Inbetriebnahme unserer mobilen Siebmaschinen 

hr Profil: 

Sie haben Berufserfahrung als Betriebsschlosser, als Bau- und 

Landmaschinenmechaniker oder in einer vergleichbaren Tätigkeit 

Sie haben Erfahrung mit Anlagentechnik und im Stahlmontagebau 

Sie besitzen idealerweise den Schweißerlaubnisschein für gängige 

Schweißarbeiten und E-Schweißarbeiten 

Sie verfügen über eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

Sie sind flexibel und teamfähig  

Wir bieten Ihnen eine selbständige Tätigkeit in einem inhabergeführten 

Familienunternehmen im Raum Bodensee und Oberschwaben mit 

geregelten Arbeitszeiten sowie einem unbefristeten Arbeitsvertrag.  

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 

Kieswerk Brielmaier GmbH & Co. KG, z. Hd. Herrn Alexander Emser 

Langenargener Str. 99, 88069 Tettnang oder 

erne per E-Mail an personal@brielmaier-kieswerk.de. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Tel.: +49 7543 / 9638370.  

Als erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen fördern und 

verarbeiten wir in Tettnang Kiesmaterial, welches seine Verwen-

dung im Hoch-, Tief- und Straßenbau findet. Wir versorgen Bau-

maßnahmen im Bodenseeraum zuverlässig mit mineralischen 

Rohstoffen aus unserer Region, führen fachkundig Tiefbaupro-

jekte aus und sind mit unserem eigenen Fuhrpark in der Baulo-

gistik tätig. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Werkstatt 

in Kressbronn zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Betriebsschlosser (m/w/d) in Vollzeit 

Ihre Aufgaben:

–  Sie sind weitgehend für die Reparatur- und Wartungsarbeiten an 

unseren Aufbereitungsanlagen und Maschinen verantwortlich.

–  Sie sind für die Behebung von Fehler- und Stördiagnosen an 

 mechanischen und hydraulischen Systemen zuständig.

–  Sie führen Richt- und Schweißarbeiten durch.

–  Sie sind zuständig für den Auf- und Abbau sowie die Inbetrieb-

nahme unserer mobilen Siebmaschinen.

Ihr Profil:

–  Sie haben Berufserfahrung als Betriebsschlosser, als Bau- und 

Landmaschinenmechaniker oder in einer vergleichbaren 

 Tätigkeit.  

–  Sie besitzen idealerweise den Schweißerlaubnisschein für 

 gängige Schweißarbeiten und E-Schweißarbeiten. 

–  Sie verfügen über eine selbständige und strukturierte Arbeits-

weise.

–  Sie sind flexibel und teamfähig.

Wir bieten Ihnen eine selbstständige Tätigkeit in einem inhaberge-

führten Familienunternehmen im Raum Bodensee und Oberschwa-

ben mit geregelten Arbeitszeiten sowie einen unbefristeten Ar-

beitsvertrag.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 

Kieswerk Brielmaier GmbH & Co. KG, z. Hd. Frau Nicole Denn 

Langenargener Str. 99, 88069 Tettnang oder

gerne per E-Mail an personal@brielmaier-kieswerk.de.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Personalreferentin 

Frau Nicole Denn Tel.: +49 7543 933 214.

www.brielmaier-kieswerk.de

Für unseren Standort im Gewerbegebiet  
Geiselharz / Wangen suchen wir ab sofort: 
 

IT- & Applikations-Supporter m/w/d 
Produktionsmitarbeiter m/w/d 

 
Die ausführlichen Stellenbeschreibungen finden Sie  
unter https://jobs-de.iqair.com 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail oder Telefon. 
 
IQAir Germany GmbH 
Karl-Maybach-Straße 18, 88239 Wangen;  
Email: hr.de@iqair.com; Tel.: 07520 202 46 11 

STELLENANGEBOTE

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!
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Druck + Verlag Wagner, 70799 Kornwestheim
Postvertriebsstück E 12251 C - Gebühr bezahlt -
Dt. Post AG

Raumpflegerin 
für Neukirch gesucht

Montag bis Freitag ab 16:00 Uhr 
für 2 - 3 Stunden. 

Mader-Dienstleistungs GmbH 
Tel. 07524 / 9766730

Sie sind interessiert?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die Martin
Bauhofer Käserei GmbH, Kofeld 4, 88285 Bodnegg,
Tel. 07520/94735-35 oder per E-Mail an
personal@bauhofer.net.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Verkäufer Käseladen (m/w/d)

Sie suchen eine Herausforderung in einem traditionsreichen, erfolgreichen
Unternehmen? Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem
dynamischen Team mit einer leistungsgerechten Entlohnung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage auf
www.bauhofer.net/karriere.

Wir kommen diskret, ohne Werbeaufdruck auf unserem Fahrzeug, zu Ihnen! | www.hoessle.info | 0751 / 35 55 989

Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen?

Profitieren Sie von einer kostenfreien und unver-
bindlichen Immobilienbewertung vom Experten. 
Fachkenntnis, Kompetenz und 35 Jahre 
Erfahrung stehen Ihnen zur Verfügung. 

Wir ermitteln den Marktwert Ihrer 
Immobilie punktgenau. 

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Ter-
min und lernen Sie uns und unsere Firmen-
philosophie kennen. Tel.: 0751 / 35 55 989 *gültig, falls Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu ver-

kaufen und nach dem richtigen Immobilienbüro suchen.

Verrenten Sie Ihre Immobilie und  
bleiben Sie mietfrei darin wohnen.

Ihre Immobilienexpertin:
Heike Berg
Immobilienmaklerin
h.berg@garant-immo.de
T 0171 8327421
www.garant-immo.de/leibrente Garage zu mieten gesucht in und um Bodnegg, ab

01.12.2020 oder später.  0176-24592083

IMMOBILIENMARKT

GESCHÄFTSANZEIGEN


